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Gewerbeschau Hupe 2018 
Jetzt anmelden!
Mach mit 
und zeig dich.
(Seite 4)

Einwohnerstatistik
Bevölkerungszahl
um 118 Menschen
gestiegen.
(Seite 5)

Projekt „Wirbelwind“ kann starten 

Staatssekretär überbrachte Fördermittelbescheid für Kita-Neubau
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Aktuelles

Macht mit bei der Stadtranderholung 2018!
Sommerferien, Lagerfeuer – neue Freunde, 
abenteuer: auf zur Stadtranderholung 2018. 
der Ferienspaß in der Haldensleber Jugend-
herberge wird in diesem Jahr zum 24. Mal 
von der abteilung Jugend und Sport organi-
siert und findet vom 2. bis 8. Juli statt.
Wie gewohnt können 25 Kinder aus der 
Stadt Haldensleben (inkl. Ortsteile) im 
alter von 8 bis 10 Jahren teilnehmen. 
Sie werden zu Beginn des Sieben-tage-
erlebnisses auf 10 weitere Kinder aus 
Haldenslebens polnischer Partnerstadt 
Ciechanów treffen, die den Ferienspaß 
miterleben dürfen.
das heißt: 35 Kids fernab vom Schulst-
ress, mit der Lizenz zum Faxen machen, 
toben und Lachen. da wartet einfach 
eine tolle Woche auf die teilnehmer.

auf dem Programm stehen u.a. jede 
Menge aktionen auf dem großen Her-
bergsgelände, Knüppelkuchen backen am 
Lagerfeuer, grillen, Ausflüge in die nähe-
re Umgebung. außerdem planschen im 
rollibad und eine tagesfahrt deren ziel 
noch nicht verraten wird. Und, na klar, 
die lustige Abschlussfeier findet natürlich 
auch statt.
der Preis für das Ferienabenteuer beträgt 
175 euro. Bis zu zwölf Haldensleber Kin-
der aus sozial schwachen Familien, die 
arbeitslosengeld ii beziehen, dürfen zum 
halben Preis (87,50 euro) teilnehmen. 
anmeldungen (bitte nur schriftlich) mit 
anschrift des erziehungsberechtigten und 
des geburtsdatums des Kindes senden 
Sie bitte an: Stadt Haldensleben, abt. 

Jugend und Sport, Markt 20-22, 39340 
Haldensleben oder per e-Mail an: gisela.
newiger@haldensleben.de.
die reihenfolge der anmeldungen ent-
scheidet über die teilnahme. telefonische 
auskünfte gibt es unter 03904/479-330.

Standranderholung mit einem Besuch auf 
dem Storchenhof.

Neuer Jugendwart für die FFW Haldensleben ernannt
am 31. Januar hat Michael deutsch-
mann aus den Händen der stellvertre-
tenden Bürgermeisterin Sabine Wendler 
die ernennungsurkunde als Jugendwart 
erhalten. Sein Vorgänger andreas darm 
hatte Mitte Januar aus familiären grün-
den um abberufung aus dieser Funktion 
gebeten. aus gesundheitlichen gründen 
konnte er bei dem Wechseltermin nicht 
dabei sein. Sabine Wendler dankte ihm 
somit in abwesenheit für seinen einsatz 
bei der ausbildung des Feuerwehrnach-
wuchses und wünschte Michael deutsch-
mann für seine künftige aufgabe viel 
Freude und erfolg.

dieser lädt die Kinder und Jugendlichen 
der Jugendwehr und deren eltern für 
Samstag, 10. Februar um 10 Uhr zum 
informativen austausch zur künftigen 
arbeit ins gerätehaus der Freiwilligen 
Feuerwehr an der gerikestraße 96 a ein. 
auch neue interessenten sind dazu herz-
lich willkommen.

andreas darm hatte die Funktion als 
Jugendwart seit dezember 2016 inne. 
Michael deutschmann hat 2017 seinen 
Lehrgang zum Jugendwart erfolgreich ab-
solviert und verfügt somit über die erfor-
derliche Qualifikation.

Glückwünsche für die neue Aufgabe (v.li.): 
Dezernentin Andrea Schulz, Rechtsamtsleite-
rin Carola Aust, stv. Bürgermeisterin Sabine 
Wendler, Jugendwart Michael Deutschmann 
und Stadtwehrleiter Frank Juhl.  

Die Literatur vom Sockel geholt
2500 Besucherinnen bei 67 Veranstal-
tungen an 58 Orten: die Stadtliteraturtage 
2017 haben einen nerv und offensicht-
lich ein großes Bedürfnis getroffen: „Wir 
wollten die Literatur vom Sockel holen, 
und das ist uns gelungen“, freut sich re-

nate Schmidt, abteilungsleiterin Kultur. ihr 
und ihrem team war die aufgabe zugefal-
len, nach dem großen Kraftakt der Landes-
literaturtage 2009 und zwei eher verhalten 
angenommenen Stadtliteraturtagen in den 
Folgejahren die Neuauflage 2017 zu orga-
nisieren. Und das mit erfolg: der Knoten 
ist geplatzt. Keine thematischen Vorgaben, 
kaum große, dafür umso mehr ungewöhn-
liche Veranstaltungsorte - Hauptsache Spaß 
am Lesen: dieses Konzept kam an bei Ver-
anstaltern, darunter gaststätten, einzel-
händler und gar private Bürgerinnen und 
Bürger, die kurzerhand ihr Wohnzimmer 
zum Lesesaal umfunktionierten. nahezu 
alle konnten von gutem zuspruch bei der 
gut besuchten auswertungsrunde vor eini-

gen tagen berichten. dabei war die Palette 
der angebote breiter kaum vorstellbar: Sie 
reichte von der fast privaten „zwei-Men-
schen-Lesung“ im Friseursalon bis zum wo-
chenlang von zahlreichen Freiwilligen orga-
nisierten szenischen Spektakel „der Schatz 
im Silbersee“ am Süplinger Canyon. Bei so 
vielen Veranstaltungen geballt in kürzester 
Zeit kam es zwangsläufig zu Überschnei-
dungen, was auch kritisch angemerkt wur-
de. dennoch stand nach dem großen erfolg 
fest: auch 2018 wird es wieder Stadtlitera-
turtage geben - mit gleichem Konzept. Bis 
zum 31. März können Veranstaltungen bei 
der abteilung Kultur angemeldet werden, 
damit es vom 8. bis zum 23. September 
2018 wieder heißt: Lesen findet Stadt!

Eine positive Bilanz konnten die Veranstalter 
der Literaturtage bei der Auswertung ziehen.



1 2

Was für ein herzlicher empfang. die 
Kinder der Kita Wirbelwind im Ortsteil 
Süplingen sangen, jubelten und präsen-
tierten sogar ein selbstgebasteltes Plakat 
als am 1. Februar Finanzstaatsekretär 
dr. Klaus Klang, Haldenslebens stellver-

tretende Bürgermeisterin Sabine Wend-
ler und Vertreter des Landkreises, des 
Stadtrates und der Stadtverwaltung in der 
einrichtung erschienen. der auslöser für 
die Begeisterung: der Mann aus dem Fi-
nanzministerium hatte ganz wichtige Un-
terlagen dabei. es war der Fördermittel-
bescheid in Höhe von rund 1,3 Millionen 
euro aus dem Programm StarK iii für 
den Kita-neubau.

„auch wenn die Kita äußerlich einen gu-
ten eindruck macht, gab es den Wunsch, 
die Bedingungen für Kinder und erzieher 
zu verbessern“, sagte Sabine Wendler 
bei der Begrüßung der gäste. „der neu-
bau wird mehr räume, mehr Sicherheit 
und mehr Platz zum Spielen bieten.“ Be-
sonders freute sich die stellvertretende 

Bürgermeisterin darüber, dass die Stadt 
Haldensleben damit ein Versprechen ein-
lösen kann, dass beim zusammenschluss 
mit der gemeinde gegeben wurde.“
dr. Klaus Klang war beeindruckt von der 
tollen Stimmung: „ich muss gerade an 

meinen en-
kel denken, 
der ebenfalls 
im Kita-alter 
ist“, sagte 
er lächelnd. 
„dass Kinder 
unsere zu-
kunft sind, ist 
ja ein altbe-
kannter Satz. 
das ändert 
aber nichts 
an der Bedeu-
tung.“ dann 
wies er da-
rauf hin, dass 
der Hauptteil 
der Förderung 
von der eU 

kommt und dass ohne das geld aus Brüs-
sel vieles nicht durchführbar sei.
Mit der Übergabe des Fördermittelmittel-
bescheids fiel sozusagen der Startschuss 
für das Bau-Projekt, das derzeit mit ins-
gesamt rund 1,9 Millionen euro (inkl. 
neugestaltung der außenanlagen) veran-
schlagt ist. doch bevor die ersten Bagger 
anrücken können, müssen die Planungs-
leistungen europaweit ausgeschrieben 
werden. „das allein wird voraussichtlich 
ein halbes Jahr in anspruch nehmen“, 
heißt es aus dem Bauamt. Und von der 
darauffolgenden Planung bis zur Bauge-
nehmigung werden nochmal einige Mo-
nate vergehen, so dass mit den Bauarbei-
ten aus jetziger Sicht erst 2019 begonnen 
werden kann.

damit kommt auf die abteilung Hoch- und 
tiefbau der Stadt Haldensleben in diesem 
Jahr einiges zu. denn parallel zu den Vor-
bereitungen für das Bauvorhaben Süplin-
gen läuft die Sanierung der Kita regen-
bogen (2,3 Mio. euro) auf vollen touren. 
Und: für 2018 stehen noch 66(!) weitere 
Positionen auf der Bauprojekt-Übersicht. 
die Maßnahmen-Palette reicht von 
kleineren Vorhaben wie das Setzen von 
Weihnachtsbaumhülsen auf dem Süplin-

ger Berg, bis zum millionenschweren 
Straßenausbau. das investitionsbudget 
für Hoch- und tiefbaumaßnahmen um-
fasst insgesamt rund 10 Millionen euro.

Die Übersicht zeigt 14 Vorhaben, für die 
in diesem Jahr die Planungen beginnen: 
u.a. für den ausbau der rolandstraße 
oder die nordstraße. Bei 54 Vorhaben ist 
die durchführung bzw. der Maßnahme-
Beginn in diesem Jahr geplant. Mit ei-
ner Vielzahl wird im Sommer bzw. in der 
zweiten Jahreshälfte begonnen.
zum Beispiel mit dem Umbau des Spei-
seraumes der Otto-Boye grundschule und 
mit dem ausbau der einbahnstraßen al-
steinstraße. (abschnitt 31-41) und der 
rottmeisterstraße. (abschnitte 37-41 u. 
43-53). auch der Start der renovierung 
des erdgeschosses der Kita Sonnenblume 
ist für das 3. Quartal 2018 geplant so wie 
der Bau einer zisterne für die Löschwas-
serversorgung im Ortsteil Süplingen. die 
umfangreichste Straßenbaumaßnahme 
reiht sich ebenfalls ein. gemeint ist der 
ausbau der Bornschen Straße, der sich 
durch das ganze nächste Jahr ziehen 
wird.
Schon im Mai soll dagegen der Bau des 
neuen Feuerwehrgerätehauses in Wedrin-
gen beginnen.
„natürlich muss man bei der anzahl der 
Projekte auch mit Verschiebungen rech-
nen, weil es auch zu unvorhersehbaren 
Störungen des Bauablaufes kommen 
kann“, erklärt Sven Brack, Leiter der ab-
teilung Hoch- und tiefbau. „in einigen 
Fällen ist der Beginn einer Maßnahme 
auch abhängig von der Fertigstellung 
eines anderen Bau-Projektes.“
auch wenn einige Bautermine für 2018 
noch nicht ganz klar sind, so steht doch 
fest: Für das Bauamt wird es wieder ein 
Jahr unter Hochdruck.

Aktuelles
Fördermittelbescheid ebnet den Weg für Kita-Neubau in Süplingen. 
Damit stehen 68 Maßnahmen für 2018 auf der Projektliste des Bauamtes

Ein Blick auf das Kita-Gelände. Hinten rechts 
soll der Ersatzneubau entstehen.

Von links: Bauausschussvorsitzende Anja Reinke, Finanzstaatssekretär  
Dr. Klaus Klang, stv. Bürgermeisterin Sabine Wendler und Stadträtin Marlis 
Schünemann inmitten der Wirbelwind-Kinder und -Erzieherinnen

In der Kita Regenbogen wird derweil kräftig 
angepackt. Hier die letzten Handgriffe bei 
der Entkernung. 
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Aktuelles
Bürgerempfang in Hundisburg: 
Marlis Hauer als Hundisburgerin des Jahres geehrt
der einladung des Ortsrates zum mittler-
weile 11. Bürgerempfang waren gut 150 
Hundisburger gefolgt und hatten damit für 
einen prall gefüllten Saal in der gaststät-
te räuberhöhle gesorgt. zum auftakt des 
ebenfalls vollen Programms verkündete 
Ortsbürgermeister nico Schmidt, dass 
2017 in Haldenslebens größtem Ortsteil 
22 neue einwohner ansässig geworden 
sind und nun knapp 900 Personen ihren 
Hauptwohnsitz in Hundisburg haben. Mit 
Freude blickte er auch darauf zurück, dass 
2017 endlich - dank dem engagement 
vieler Hundisburger - der Brückenschlag 
über die garbe vollzogen werden konnte. 
Für den Spielplatz am thie konnte der 
Ortsrat dank guten Wirtschaftens auch 
noch ein neues Spielgerät spendieren. 
den ausführlichen Jahresrückblick hatte 
Ortschronistin Sandra eggert zusammen-
gestellt und untermalt mit vielen Fotos 
unterhaltsam präsentiert. Haldenslebens 
stellvertretende Bürgermeisterin Sabine 

Wendler lobte in ihrem grußwort den hier 
funktionierenden zusammenhalt und ge-
meinschaftssinn, der auch in einem sehr 
aktiven Vereinsleben und eben in dieser 
besonderen, für die Ortsteile einmaligen, 
tradition des Bürgerempfanges seinen 
Ausdruck finde. 
ein Höhepunkt der Veranstaltung war 
zweifelsohne die ehrung von Marlis Hauer 
als Hundisburgerin des Jahres. Seit ihrem 
zuzug 1978 hat sie sich in verschiedenen 

Bereichen des Orts- und gemeindelebens 
ehrenamtlich eingebracht. die studier-
te Bibliothekarin war lange zeit als ge-
meindebibliothekarin tätig und ließ sich 
zur Katechetin ausbilden, um Christen-
lehrunterricht geben zu können. Schwer-
punkt ihres Wirkens ist jedoch seit Jahr-
zehnten die gründung und der aufbau der 
Spinnstube auf Schloss Hundisburg. das 
anfänglich zum großen teil mit Landes-
mitteln geförderte Projekt hat auch über-
regional und in Fachkreisen einen sehr 
guten Ruf. Über die Jahre widmete sich 
die ebenfalls von Marlis Hauer initiierte 
Frauengruppe Bartha weiteren handwerk-
lichen traditionen wie Filzen, Weben und 
Färben und goldschmiedekursen. den 
kulturellen rahmen des Bürgerempfanges 
setzten der Männerchor Brüderlichkeit, 
die Musikeleven aenaeas Storaczek und 
Hanka Hofmann sowie alexandra eggert, 
die Vorsätze für’s neue Jahr op platt zum 
Besten gab. 

v.l. Hagen Bergmann, stellv. Ortsbürgermei-
ster, Marlis Hauer, Nico Schmidt.

KulturFabrik bittet 2018 zum Tanz
das Veranstaltungsjahr in der KulturFabrik 
hat Fahrt aufgenommen mit dem ziel, dass 
auf ein gutes 2017 ein noch besseres 2018 
folgt. zehn bis zwölf eigene Veranstaltungen 
bietet die KulturFabrik im Jahr an. dabei 
steht im Vordergrund, immer wieder neues, 
Überraschendes zu bieten und sich an Ex-
perimente zu wagen. diese Cross-Over-Pro-
jekte kommen beim Publikum gut an, zeigt 
sich alsteinclubleiterin Janina Otto bestätigt 
und zufrieden. das angebot soll in diesem 
Jahr auch um eine tanzveranstaltung im 
Stile einer Ü-30 Party erweitert werden und 
damit zusätzliches Publikum ziehen. Sobald 
alle Auflagen erfüllt und die Genehmigung 
dafür erteilt ist, soll es losgehen. außerdem 
freut sich Janina Otto besonders auf das 
Konzert mit ten Fifty - die Band mit Musik-
schaffenden aus Haldensleben hatte sich im 
Jubiläumsjahr 2016 als all-Star-Band ge-
gründet und macht nun munter weiter. zur 
Jazzlounge am 23. März bringen Pulsar mit 
Citar und drums indische Variationen des 
genres auf die Bühne. ein besonderes Mu-
sikerlebnis ist auch zu erwarten, wenn am 
20. april „Les Brünettes“ auf der Bühne ste-
hen. die vier Sängerinnen werden mit einer 
a-capella-explosion ausschließlich Welthits 
von Frauen zum Besten geben. Was in der 
KulturFabrik 2018 alles geboten wird und 

zu steigenden Besucherzahlen führen soll, 
findet sich im aktuellen Kulturkalender der 
Stadt sowie in den zweimonatlich erschei-
nenden Programmheften der KulturFabrik. 
diese sind an vielen auslagestellen in der 
Stadt zu bekommen.
13.000 gäste besuchten 2017 die Veran-
staltungen in der KulturFabrik und damit in 
etwa so viele wie in den Vorjahren auch. 
insgesamt konnten rund 30.000 euro an 
eintrittsgeldern generiert werden. 2016 
waren es zwar 1.000 Besucher mehr, aber 
das war dem 1050jährigen Stadtjubiläum 
zuzuschreiben, für das extra Budget für zu-
sätzliche Veranstaltungen zur Verfügung ge-
standen hatte. 
neben einigen neuen Formaten sorgte auch 
Bewährtes wie Kabarett, travestieshow oder 
dia- und reiseshows 2017 für ein volles 
Haus. etabliert hat sich auch das Fabrik-
Kino und bringt zunehmend ausverkaufte 
abende. eine Couch und eine Popcornma-
schine sorgen für‘s spezielle ambiente mit 
Wohlfühlfaktor. ein Selbstläufer im Veran-
staltungsreigen des Hauses ist das turmthe-
ater. 2017 waren alle sieben Vorstellungen 
ausverkauft. 
eine sehr erfreuliche entwicklung ist der 
starke anstieg der einmietungen in die vier 
Veranstaltungsräume der KulturFabrik, die 

allesamt mit Beamer und Leinwand aus-
gestattet sind. Hier ist der Landkreis Börde 
einer der treuesten Kunden, wenn es um 
Mitarbeiterversammlungen, Schulungen und 
Workshops geht. aber auch die vermehrte 
anzeigenwerbung zahlt sich allmählich aus. 
die einnahmen in diesem Segment konnten 
gegenüber 2016 um 1.000 auf 8.300 euro 
gesteigert werden. Bis zu 1.200 Vermie-
tungen im Jahr wären möglich, sind jedoch 
mit den personellen ressourcen nicht leist-
bar, da das team des alsteinclubs hier auch 
mit Serviceleistungen bei der Betreuung der 
Veranstaltungen zur Seite steht.

Janina Otto präsentiert „Volles Programm - 
für ein volles Haus“
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Ja, es ist schon wieder soweit: Hinter den 
rathausmauern wird mit Vollgas die näch-
ste HUPe vorbereitet. am 5. und 6. Mai 
wird der Marktplatz in Haldensleben wieder 
zu einer riesigen Bühne, auf der regionale 
Unternehmen ihre angebote präsentieren.
Jetzt der appell an alle Händler, gewerbe-
treibenden und dienstleister: die Uhr steht 
auf 5 vor 12 – es wird zeit, zeig dich!
die ersten eckdaten für die bevorstehende 
Leistungsschau wurden von der stellvertre-
tenden Bürgermeisterin Sabine Wendler, 
der HUPe-Organisatorin Kerstin Weinrich 
und dem abteilungsleiter Wirtschaftsförde-
rung, Stadtmarketing und Kommunikation, 
Lutz zimmermann bekanntgegeben. auch 
dabei: Barlebens Bürgermeister Franz-Ulrich 
Keindorff. denn auf Basis einer Kooperation 
mit der Gemeinde Barleben findet die HUPE 
im jährlichen Wechsel mit den Ostfalen-

tagen statt. So wird eindrucksvoll die Lei-
stungsfähigkeit zweier wirtschaftlich starker 
Standorte im Landkreis demonstriert.
neu in diesem Jahr: existenzgründer erhal-
ten zum Beispiel ein besonderes Willkom-
mensgeschenk. Sie können sich in einer 
speziell für sie eingerichteten existenzgrün-
der-Lounge präsentieren, ohne dafür Stand-
gebühren zahlen zu müssen. Vorausgesetzt 
ihre gewerbeanmeldung liegt zum ersten 
tag der Veranstaltung nicht länger als zwei 
Jahre zurück.
„existenzgründung ist immer ein hartes 
Brot“, erklärt Lutz zimmermann. „dieses 
kostenlose angebot ist aufgrund einer klei-
nen Satzungsänderung möglich, die der 
Stadtrat vorgenommen hat und soll als 
Starthilfe dienen.“
außerdem wird es eine große Hängematte 
geben. Sie soll allerdings nicht zum ausru-
hen einladen, sondern genau das gegenteil 
bewirken. Unter dem Motto: „raus aus der 
Hängematte“ wird sie gefüllt sein mit zahl-
reichen Job- und Wohnungsangeboten.
Was nicht fehlen darf, ist das thema: 
„Haldensleben wird digital“ – mit informa-
tionen, ausblicken und zukunftsvisionen.
zahlreiche touristische angebote wird der 
bewährte reisemarkt bieten. Besucher 
werden auf den adFC Jerichower Land 
sowie auf Vertreter etliche gemeinden aus 
dem Umland treffen. ebenfalls werden wie-
der mehrere autohäuser teilnehmen und es 

wird wieder ein gewinnspiel durchgeführt.
In drei Zelten mit einer Gesamtfläche von 
rund 1000 Quadratmetern und auf der 
Freifläche auf dem Markt wird zum Entde-
cken eingeladen.
„Wir rechnen auch in diesem Jahr mit rund 
100 ausstellern und mehreren tausend 
Besuchern“, sagt Kerstin Weinrich. „an-
meldungen sind noch bis zum 31. März 
möglich.“ die erforderlichen Formulare und 
weitere umfassende informationen sind auf 
der Homepage der Stadt (www.haldensle-
ben.de) sowie auf der internetseite der ge-
werbeschau www.hupe-haldensleben.de zu 
finden. Dort werden ebenfalls ab dem 15. 
März die bis dahin gemeldeten teilnehmer 
bekanntgegeben.
„das zusammenwirken vieler akteure birgt 
immer ein hohes Synergiepotential in sich“, 
sagt Sabine Wendler. „darum hoffen wir 
auf eine rege teilnahme und auf ein viel-
schichtiges angebot.“
das hofft auch Barlebens Bürgermeister 
Franz-Ulrich Keindorff: „Wir werden mit 
unserem Unternehmerbüro auf der HUPe 
vertreten sein und natürlich in unserem 
amtsblatt und auch im nächsten Wirt-
schaftsblatt kräftig werben.“
Fragen beantwortet ihnen gern: 
Kerstin Weinrich, abteilung Stadtmarketing 
und Kommunikation, Markt 20-22, 39340 
Haldensleben (tel.: 03904 479-128,  
e-Mail: kerstin.weinrich@haldensleben.de).

Aktuelles
HUPE 2018! Anmeldungen noch bis 31. März möglich

Rufen zum Mitmachen auf (v.li.): 
Lutz Zimmermann, Sabine Wendler, 
Franz-Ulrich Keindorff, Kerstin Weinrich.

Ausschreibung für die gastronomische Versorgung zur Gewerbeschau HUPE
Für die gewerbeschau HUPe können sich interessierte anbieter für die gastronomische Versorgung bewerben. der antrag ist form-

los, bis spätestens 10. März an folgende adresse zu richten:

Stadt Haldensleben, Abt. Stadtmarketing und Kommunikation

Markt 20 – 22, 39340 Haldensleben

Über die Vergabe der Standplätze trifft die Stadtverwaltung Ende März 2018 eine Entscheidung.

die erhebung der Standgebühren ist in der Marktgebührenordnung der Stadt Haldensleben geregelt.

Weitere informationen und richtlinien für ihre ausschreibung erhalten Sie im internet unter www.haldensleben.de 

oder per telefon: 03904 479-128.

Ausschreibung für die gastronomische Versorgung zum Gertrudium 2018
die Stadt Haldensleben veranstaltet am 9. und 10. Juni 2018 das gertrudium im Landschaftspark. gesucht werden gastro-

nomen, die folgende zeitstellungen mit ihrer ausrüstung und ihrem angebot in hoher Qualität abdecken können: Früh- und 

Hochmittelalter, napoleonische zeit, Jahrhundertwende (1900-1920). interessenten können sich mit einem formlosen antrag 

bewerben bis spätestens 10. März 2018 bei:

Stadt Haldensleben, Abt. Stadtmarketing und Kommunikation

Markt 20 – 22, 39340 Haldensleben

Beteiligungswünsche werden bevorzugt per Mail an marketing@haldensleben.de entgegengenommen. 

nähere informationen erhalten Sie unter telefon: 03904 479-189.
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Aktuelles
Jugendherberge Haldensleben: Mehr als Bett und Tee
eine Jugendherberge zu betreiben - das 
ist weit mehr als zimmer zu putzen und 
den berühmten tee zu kochen: Wer mit 
Herbergsleiter ingolf zander spricht, merkt 
schnell, dass es noch einigem mehr be-
darf, um ein 60-Betten-Haus wie das in 
Haldensleben mit Leben zu erfüllen.
Letzteres ist dem team um ingolf zander 
trotz schwieriger rahmenbedingungen 
auch 2017 gelungen: 7.322 Übernach-
tungen vermerkt die Statistik, das be-
ste ergebnis seit der erweiterung 2010. 
rechnerisch ist ein Jugendherbergsbett 
etwa jeden dritten tag belegt. Was nicht 
unbedingt spektakulär  klingt, doch Hal-
denslebens Jugendherberge, die neben ei-
ner weiteren als einzige in Sachsen-anhalt 
nicht dem Herbergswerk sondern der Stadt 
gehört, liegt damit sogar leicht besser als 
im Landesschnitt aller Jugendherbergen. 
es ist ein extremes Saisongeschäft: denn 
traditionell konzentriert sich die Saison in 
den Jugendherbergen auf die Monate März 
bis Oktober. „in dieser zeit haben wir im 
Prinzip eine Sieben-tage-Woche“, berich-
tet zander. denn nach wie vor machen 

Schüler- und Jugendgruppen den absolu-
ten Löwenanteil aus. das ist auch so ge-
wollt: „Wir bekommen viele nachfragen, 
um die Jugendherberge als Ort zum gesel-
ligen Beisammensein mit Übernachtungs-
möglichkeit zu nutzen. doch hier gibt es 
genug privatwirtschaftliche angebote, die 
nicht aus städtischen Mitteln subventio-
niert werden, aber wie die Jugendherberge 
selbst von den Synergieeffekten profitie-

ren. Wir wollen vor allem als Ort der Be-
gegnung für junge Menschen und Schüler 
da sein“, unterstreicht zander. deswegen 
haben die Buchungen von Schulen und 
Jugendeinrichtungen Priorität und erst 
wenn alle frühzeitigen Buchungen einge-
gangen sind, werden noch freie termine 
an andere interessenten vergeben. 
Und mit Bett und tee ist es bei Weitem 
nicht allein getan: Vor allem in den größe-
ren Orten buhlen immer mehr auch preis-
lich vergleichbare sogenannte Hostels um 
Schüler- und Jugendgruppen. dem setzt 
die Jugendherberge Haldensleben ein 
ausgedehntes angebot an spannenden, 
sportlichen oder pädagogisch wertvollen 
Beschäftigungsangeboten entgegen - das 
gerne genutzt wird: „90 Prozent aller 
gruppen buchen die Programmpunkte 
dazu, die wir zusammen mit externen 
Partnern dann organisieren“, so zander. 
dieser Weg solle nun weiter ausgebaut 
werden: „ganz unter dem Motto: „einfach 
nur schlafen, kann man auch woanders!“ 
bieten wir sogar noch mehr Spaß als Bett 
und tee“.

Winterarbeit in der Jugendherberge: „Herbergs-
vater“ Ingolf Zander schwingt die Farbrolle.

Einwohnerstatistik: Bevölkerungszahl in Haldensleben gestiegen
die einwohnerzahl für Haldensleben ist der 
20.000 Marke etwas näher gekommen. 
ende des Jahres 2017 lebten in der Kreis-
stadt 19.857 Kinder und erwachsene. das 
waren 118 Menschen mehr als zu Jahres-
beginn.
tatsächlich konnten im letzten Jahr in 
Haldensleben insgesamt 1182 neubürger 
(zugezogene) begrüßt werden. 915 Per-
sonen sind dagegen weggezogen. damit 
wurde bei der zuwanderung sogar ein Plus 
von 267 verzeichnet. allerdings lag die zahl 
der geburten mit 156 weit unter der zahl 
der Sterbefälle (305).
trotz der Bevölkerungsbewegung blieb unter 
dem Strich das Verhältnis zwischen männ-
lichen und weiblichen einwohnern in Hal-
densleben genau gleich. denn das Bevölke-
rungsplus setzt sich aus 59 weiblichen ein-
wohnern und 59 männlichen einwohnern 
zusammen. damit gab es auch am Jahres-
ende insgesamt 25 weibliche einwohner 
(9941) mehr als männliche (9916).
„es ist sehr erfreulich, dass die zahl der 
zugezogenen erneut höher ist, als die zahl 
der Weggezogenen“, sagt Haldenslebens 
stellvertretende Bürgermeisterin Sabine 
Wendler. „dass die zuwanderung dabei die 

auswirkungen des demogra-
fischen Wandels kompensie-
ren konnte und darüber hi-
naus für ein Bevölkerungsplus 
sorgte, ist eine besonders gute 
nachricht. allen neubürgern 
an dieser Stelle ein ‚Herzlich 
Willkommen‘.“
Beim Blick auf die entwick-
lung der einwohnerzahlen 
im Stadtgebiet und in den 
Ortsteilen, verteilt sich der 
o.g. Bevölkerungszuwachs 
wie folgt:
in Haldensleben waren zum 
Jahresbeginn 2017 insgesamt 
16530 einwohner gemeldet. 
am Jahresende 16631. das 
waren 101 Personen mehr.
Beim Vergleich der Ortsteile 
hat Hundisburg mit einem 
zuwachs von 22 einwohnern die nase vorn 
(einwohnerzahl Jahresende: 897). Wedrin-
gen konnte sich über einen anstieg bei der 
Bevölkerungszahl auf 566 freuen. dort wur-
den 11 männliche und 7 weibliche Mitbür-
ger zusätzlich registriert.
Weitere positive zahlen weist die Statistik 

aus: für Satuelle (gesamteinwohnerzahl: 
411 / anstieg: +11), für Bodendorf (144 / 
+2) und neuglüsig (9 / +1).
einwohner verloren haben dagegen die Orts-
teile Uthmöden (446 / -22) und Süplingen 
(739 / -15). Keine Veränderungen gab es in 
Hütten (12) und Lübberitz (2).

Am 2. Februar feierte Haldenslebens älteste Einwohnerin, 
Irma Popp, im DRK Seniorenzentrum an der Straße Am Kamp 
ihren 103. Geburtstag. Auch die Stadtverwaltung gratulierte 
zum Ehrentag. Im Foto hinten (v.li.): Tochter Gabriele Flohr, 
Wohnbereichsleiterin Susanne Schlüter, Schwiegersohn 
Wolfgang Flohr. Vorn (v.li.): Mandy Otto von der Stadtver-
waltung, Irma Popp und die stellvertretende Bürgermeisterin 
Sabine Wendler.
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Die Welt traf sich auf der Grünen Woche und Haldensleben war dabei
am 28. Januar endete Berlins besucherstär-
kste Messe. rund 400.000 gäste strömten 
laut Veranstalter zur diesjährigen 83. inter-
nationalen grünen Woche in die Messehal-
len am Berliner Funkturm. auf 116.000 
Quadratmetern Hallenfläche präsentierten 
sich 1660 aussteller aus 66 Ländern und 
zeigten u.a. einen Überblick über den Welt-
markt der ernährungsindustrie. Und mitten-
drin rührte astrid Seifert die Werbetrommel 
für die Stadt Haldensleben.
„dafür geht ein großes dankeschön an die 
Kollegen vom Landkreis. Sie haben uns die 
Möglichkeit gegeben am Stand des Börde-
kreises an der Messe teilzunehmen“, er-
klärt die Mitarbeiterin der abteilung Stadt-
marketing und Kommunikation, die als 

Schwerpunkt bei der Stadtpräsentation das 
25jährige Jubiläum der Straße der roma-
nik in den Vordergrund gerückt hatte. „Viele 
Besucher haben aber auch gezielt Fragen 
zum Schloss Hundisburg gestellt oder zum 
naturpark drömling und sich mit umfang-
reichem infomaterial eingedeckt“, so astrid 
Seifert. „es war eine hervorragende Platt-
form um wirkungsvoll Werbung für unsere 
Stadt zu machen.“
diese Plattform nutzte übrigens auch der 
über die Stadtgrenzen hinaus bekannte Hal-
densleber gastronom, Sascha Oldenburg, 
um die Produkte seiner Firma „Winchen de-
likatessen“ noch bekannter zu machen.
Veranstaltet wurde die Messe von der Mes-
se Berlin gmbH. das Publikum zeigte sich 

in diesem Jahr besonders konsumfreudig 
und gab erstmalig mehr als 50 Millionen 
euro aus. die nächste internationale grüne 
Woche Berlin findet vom 18. bis 27. Januar 
2019 statt.

Astrid Seifert (re.) auf der Grünen Woche 
zusammen mit Manja Wuttke vom Landkreis 
Börde.

Neuer Pächter für die Gaststätte „Zum Dorfkrug“ in Süplingen gesucht

Ab dem 12. Februar stoppt der Stadtbus auch an der Ohrelandhalle

die Stadt Haldensleben bietet im Ortsteil 
Süplingen ab 1. Juni 2018 die gaststätte 
„zum dorfkrug“ zur Pacht an. Süplingen 
ist rund fünf Kilometer von der Kreisstadt 
entfernt und zeichnet sich durch ein sehr 
intaktes gemeinwesen und reges Vereins-
leben aus. Beliebte Freizeitoasen sind u.a. 

die Steinbruchseen und der vom deut-
schen tourismusverband mit drei Sternen 
zertifizierte Campingplatz. Zur Gaststätte 
gehören: gastraum, Saal, eine Bundeske-
gelbahn und eine 2-raum-Wohnung. die 
Kaltmiete beträgt pro Monat (zzgl. nK): 
1350 euro.

interessenten bewerben sich bitte schrift-
lich bis zum 28. Februar 2018 bei der 
Stadt Haldensleben, Markt 20-22, 
39340 Haldensleben oder per e-Mail un-
ter grundstuecke@haldensleben.de (bitte 
auch für anfragen zum Pachtobjekt ver-
wenden).

Seit gut zwei Monaten brausen die Busse 
über die neue Haldensleber Stadtbuslinie 
mit der u.a. der Stadtteil althaldensleben 
bequem ohne umzusteigen erreicht werden 
kann. Jetzt richtet die BördeBus Verkehrs 

gmbH eine weitere Haltestelle ein. ab dem 
12. Februar, nach den Schulferien, können 
die Fahrgäste auch an der Ohrelandhalle 
ein- und aussteigen.
Überraschend daran ist der Zeitpunkt. 
denn die Haltestelle Ohrelandhalle sollte 
ursprünglich erst nächstes Jahr angefahren 
werden, weil vorher noch Baumaßnahmen 
erforderlich sind – so wie bei den ebenfalls 
noch vorgesehen Haltestellen Siedlungs-
straße und gerikestraße (Höhe arbeitsa-
gentur).
„Wir werden nahe der Ohrelandhalle ein 
mobiles Haltestellenschild mit Fahrplan-
kasten aufstellen, damit wir diesen Halte-
punkt schon vorfristig anfahren können “, 

erklärt die BördeBus-geschäftsführerin 
dorita erdmann. „Wir reagieren damit auf 
mehrere anfragen von anwohnern aus der 
näheren Umgebung. Für sie hatte sich mit 
dem Wegfall der Haltestelle rottmeister-
straße die erreichbarkeit der Stadtbuslinie 
etwas verschlechtert.“
Fahrkarten gibt es: Beim Fahrpersonal, 
im Bahnhofscenter Haldensleben und am 
Bahnhofsautomaten, im marego-Online-
shop www.marego-ots.de und über die 
Handyticket-app easy.gO.
der aktuelle Fahrplan ist auf der internet-
seite der BördeBus Verkehrs gmbH (www.
boerde-bus.de) zu finden. Auskünfte dazu 
unter: 039202 8920.

Die Gaststätte „Zum Dorfkrug“ in Süplingen. Der Gastraum im „Dorfkrug“. Zum Objekt gehört auch diese Kegelbahn.

Nahe der Ohrelandhalle wird der Stadtbus ab 
12. Februar auch halten. 
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Wenn sich unsere Bürgerinnen und Bür-
ger über ein besonderes Jubiläum freuen, 
möchte die Stadt Haldensleben mit ihren 
glückwünschen nicht fehlen. deshalb wer-
den diese herzlichen Wünsche hier über-
mittelt. die auswahl der Jubilare wird sich 
dabei an dem erscheinungszeitraum der 
jeweiligen ausgabe orientieren.

auf grund der neuen rechtslage werden 
altersjubilare ab dem 70. geburtstag in 
5-Jahresschritten (70., 75., 80. usw.) ver-

öffentlicht. ehejubiläen werden ab goldener 
Hochzeit bekannt gegeben. eine nennung 
der anschrift ist nicht vorgesehen.

Wer keine Veröffentlichung wünscht, kann 
einer datenweitergabe auch widerspre-
chen. der Widerspruch muss persönlich 
im Haldensleber Bürgerbüro, Markt 20-
22, eingelegt werden. Zur Überprüfung 
der identität wird ein gültiges ausweisdo-
kument (Personalausweis, reisepass u.a.) 
benötigt.

Senioren ab 70 Jahren, die auch eine 
Veröffentlichung in der Volksstimme 
wünschen, können ihren geburtstag di-
rekt dort melden. dies ist per Post an 
Volksstimme Bördekreis gmbH, Magde-
burger Str. 10, 39340 Haldensleben,  
✆ 0 39 04/66 69 33, oder per e-Mail an 
redaktion.haldensleben@volksstimme.de 
möglich. ihre namen werden dann unter 
der rubrik „gratulation“ veröffentlicht.

Herzliche Glückwünsche für Haldenslebens Jubilare 

EhE-JubiläEn
Goldene Hochzeit 
(50 ehejahre)
10.02.  gabriele und Klaus Feldmann, 

Haldensleben
24.02.  Sigrid und Wilfried Walkemeyer, 

Haldensleben Ot Satuelle

Diamantene Hochzeit 
(60 ehejahre)
22.02. inge und eduard zelmer, 
 Haldensleben

Eiserne Hochzeit 
(65 ehejahre)
27.02. elisabeth und Otto Jacob, 
 Haldensleben

GEburtstaGs- 
JubiläEn
70. Geburtstag
11.02. anne Uhlig, Haldensleben
12.02. ingeburg nowak, Haldensleben
12.02. eva reichert, Haldensleben
13.02. anneliese Hoehne, 
 Haldensleben
15.02. Frank Behrends, Haldensleben
15.02. Heinz Schulz, Haldensleben
19.02. Uwe Peters, Haldensleben
20.02. Marlis Haake, Haldensleben
25.02. Manfred eichmann, Süplingen
25.02. Klaus Hirschfeld, Haldensleben
26.02. rolf-dieter Ponick, 
 Haldensleben
27.02. Wolfgang räbiger, 
 Haldensleben
02.03. Siegfried Cirksena, Haldensleben

03.03. Heidemarie neldner, 
 Haldensleben
04.03. Wolfgang Huchel, Haldensleben
04.03. Boris Kondratjuk, Haldensleben
04.03. doris König, Haldensleben
05.03. Heidemarie tope, Wedringen
06.03. Hans-Joachim Paulicks, 
 Haldensleben
08.03. Wolfgang Fuchs, Haldensleben

75. Geburtstag
11.02. Ottokar Stellmacher, 
 Haldensleben
13.02. Ursula görges, Hundisburg
13.02. Hannelore Heinecke, 
 Haldensleben
14.02. Heidetraud Ludwig, 
 Haldensleben
14.02. Peter Schlacke, Haldensleben
14.02. eckard Wannowsky, Uthmöden
15.02. Monika Blatz, Haldensleben
18.02. richard Hermes, Hundisburg
20.02. Wolfgang engel, Haldensleben
23.02. Wilfried Malchau, Haldensleben
26.02. Hans-Joachim Mohr, Haldensleben
27.02. gerd Herrmann, Haldensleben
27.02. gudrun Marxmeier, 
 Haldensleben
28.02. Ursula Pflüger, Haldensleben
05.03. elfriede Scholz, Haldensleben
08.03. erika Karpstein, Haldensleben

80. Geburtstag
12.02. Heinrich Schröder, 
 Haldensleben
21.02. günter Köpp, Haldensleben
22.02. renate reinecke, Haldensleben
24.02. erika Berger, Haldensleben

24.02. Hartmut Köhler, Haldensleben
26.02. Hans Mischke, Haldensleben
27.02. inge Schulze, Haldensleben
28.02. dietrich Hoffmann, 
 Haldensleben
02.03. erich Speier, Haldensleben
06.03. Hannelore ahrendt, 
 Haldensleben
06.03. Karl-Heinz Fischer, 
 Haldensleben
06.03. Melitta neutsch Haldensleben
07.03. Christa Mühlenbeck, 
 Haldensleben
07.03. Karl trippler, Haldensleben
08.03. annemarie Bartels, 
 Haldensleben

85. Geburtstag
09.02. Christel Schulze, Süplingen
15.02. ingeburg Fahrendholz, 
 Haldensleben
21.02. Jutta Lietz, Hundisburg
21.02. Otto Würl, Haldensleben
24.02. else Stern, Süplingen
03.03. ruth Jahnel, Haldensleben
06.03. eva Lietge, Haldensleben
08.03. Ursula Becker, Uthmöden

90. Geburtstag
20.02. gertrud drewke, Haldensleben
05.03. Lisa reimann, Haldensleben

95. Geburtstag
07.03. irmgard Falke, Haldensleben

100. Geburtstag
27.02. elisabeth Hepprich, 
 Haldensleben

JubIlAre 
vom 8. Februar bis 8. März 2018 
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gerrit Pfister ist Lehrerin am Kurfürst-Joa-
chim-Friedrich-gymnasium in Wolmirstedt, 
ihr Mann thomas ist Lehrer für Mathema-
tik, Physik und astronomie am Professor-
Friedrich-Förster-gymnasium in Haldens-
leben.
das ehepaar Pfister verbindet u.a. ihre Lie-
be zur natur. dabei gilt ihr besonderes in-
teresse sowohl der großartigkeit der kleinen 
dinge als auch den weiten Horizonten.
gerrit Pfister gestaltet ihre arbeiten vor-
nehmlich in der aquarell-technik. immer 

wieder ist sie fasziniert von Blumen und 
alltagsgegenständen, die zum thema ihrer 
Stillleben werden.
thomas Pfister legt seinen Schwerpunkt 
auf die Fotografie von Pflanzen und Land-
schaften. Bei den Fotografien des Ster-
nenhimmels, wie u.a. der Milchstraße, 
versucht er, die Landschaft und damit den 
Standpunkt des Betrachters mit einzube-
ziehen.
die musikalische Umrahmung während 
Vernissage in der Kunstgalerie am Sonn-

tag, 18. Febru-
ar, 15 Uhr  in 
der KulturFabrik 
Haldensleben, 
übernimmt die 
Cellistin Sarah 
zucker. die aus-
stellung ist wäh-
rend der Öffnungszeiten bis zum 15. april 
zu sehen. der eintritt ist frei, über eine 
Spende zur Förderung der kulturellen Viel-
falt wird gebeten.

Vier Wochen vor Ostern stehen deko-
rative eier unterschiedlichster art im 
Mittelpunkt des Kreativthemas in der 
Stadt – und Kreisbibliothek.
Wer Lust hat am donnerstag, 1. März, 
17 Uhr , Mosaikeier zu basteln, bringt 
bitte ausgepustete eier oder Plastikeier 
und eierschalen mit.
anmeldung und information in der 
Stadt- und Kreisbibliothek: tel. 03904 
49530.

2017 hat die Stadt Haldensleben die 
Kinderecke der Stadt- und Kreisbiblio-
thek mit zusätzlichen bequemen Sitzkis-
sen und Sitzhockern ausgestattet. neu ist 
auch der drache Fridolin. er freut sich auf 
kleine Besucher, die an seinem kusche-
ligen rücken in einem Buch schmökern. 
Wer Fridolin kennenlernen möchte, kann 
ihn während der Öffnungszeiten in der 
Bibliothek in der KulturFabrik besuchen: 
montags und freitags von 13 bis 16 Uhr, 

dienstags und donnerstags von 10 bis 18 
Uhr und samstags von 10 bis 12 Uhr.

Gerrit und Thomas Pfister „Faszination der Natur“ – 
Aquarellmalerei und Fotografie

Rund ums Osterei Sitzdrache Fridolin freut sich auf Gesellschaft

Musik kennt keine Grenzen! Wir suchen DICH!
Hast du Bock darauf ein teil einer Band 
zu sein? Willst du Musik machen oder 
dafür sorgen, dass technisch alles gut 
läuft? Oder wolltest du schon immer mal 
Presse- und Werbearbeiten machen und 
bist schon 12 Jahre alt. dann bist du bei 
uns genau richtig!!! am Montag, 5. Fe-
bruar startet unser Langzeit- Bandprojekt. 
dieses Projekt läuft bis mindestens ende 
august und mit einem finalen auftritt auf 

der regionalbühne zum altstadtfest einen 
Höhepunkt haben. also melde dich bei 
uns. Wir freuen uns auf dich, euer Kids 
& Co team. 

Jugendbegegnungsstätte „Kids & Co“ e.V.

Waldring 113 f, tel.: 03904/ 64538,. 
F.B.: Kiko Jugendbegegnungsstätte, 
email: kiko-hdl@t-online.de 

FabrikKino zeigt „Das Pubertier“
Kinder – wa-
rum nur müs-
sen sie so 
schnell so groß 
werden und da-
bei die Pubertät 
durch laufen? 
dem Journa-
listen Hannes 
Wenger (Jan 

Josef Liefers) steht jedenfalls die wohl 
schwerste aufgabe seines Lebens ins 

Haus: Seine tochter Carla in Schach zu 
halten, denn kurz vor ihrem 14. geburts-
tag verwandelt sie sich in ein rebellisches 
Pubertier. Fortan hat Hannes alle Hände 
voll zu tun, sie vor alkohol, Jungs und an-
deren Versuchungen zu beschützen, was 
ihn immer mehr überfordert. Von seiner 
Frau Sara (Heike Makatsch) kann er je-
denfalls keine Hilfe erwarten, die geht 
nämlich wieder arbeiten und schon bald 
tritt Hannes in jedes Fettnäpfchen, das 
es gibt. zum glück ist er mit seinem Leid 

nicht allein. Sein bester Freund Holger 
(detlev Buck) ist ein harter Kriegsreporter 
und lässt sich lieber beschießen, als sein 
pubertierendes Kind zu ertragen… 

die Komödie nach dem gleichnamigen 
Buch von Jan Weiler ist am dienstag, 27. 
Februar um 19 Uhr in der KulturFabrik 
Haldensleben zu sehen. d 2017, FSK: ab 
6 J., 91 Min., UKB: 3,50 euro.

Karten unter tel.: 03904/40159 oder di-
rekt in der KulturFabrik.
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Innenstadt
So., 4. März, 10 bis 12 Uhr

Bundesweiter „Tag der Archive“ 
unter dem Motto „demokratie und Bürger-
rechte“ gezeigt werden einige interessante ar-
chivalien und informationen zu Stadtrechten, 
Bürgerrechten und die rolle der archive in 
einer demokratischen gesellschaft.
Ort und Veranstalter:
Kreis- und Stadtarchiv, Bülstringer Str. 30, 
Haldensleben ) 03904 40169
Mo., 5. März, 19 Uhr

Arbeitstreffen des Aller-Ohre-Vereins
Ulf Frommhagen referiert unter Beachtung der 
Untersuchungen an der Kirche Schwanefeld 
zum thema „dendrochronologisch datierte 
dorfkirchen der altmark“.
interessierte sind herzlich willkommen.
Veranstalter: aller-Ohre-Verein
Ort: Museum Haldensleben.

EHFA
Gröperstraße 12, 
) (0 39 04) 49 84 01 29
Mi., 14. und 28. Februar, 12.45 Uhr

Skat für alle
Fr., 9. Februar, 16.30 Uhr

Puppentheater „Der Löwe ist los“ 
Mo., 12. und Fr., 16. Februar, 
16 bis 18 Uhr

Workshop „Frühlingstraume“ - Wir basteln 
einen türkranz 
Do., 22. Februar, 10 Uhr

Kostenlose Opferberatung 
Weisser ring im eHFa
5. bis 23. Februar, 9 bis 17 Uhr

Wanderausstellung zum thema 
„Funktionaler Analphabetismus“ 

KulturFabrik
Gerikestraße 3a, 
alsteinklub: ) (0 39 04) 4 01 59
Stadtbibliothek: ) (0 39 04) 4 95 30
Winterferien: Fr., 9. Februar, 10 Uhr

„Vom Klecks zum Bild“ von und mit Marti-
na Wiemers, Kreativer Malspaß für Vorschul- 
und Ferienkinder ab 5 Jahren, auch geeignet 
für eltern, Omas und Opas. der eintritt ist 
frei, um Voranmeldung wird gebeten.
Fr., 9. Februar, 20 Uhr

dresdens Kabarett-theater die Herkuleskeule 
präsentiert „Ballastrevue“, 
VVK: 12 euro (erm.*: 10 euro); aK: 14 euro 
(erm.*: 12 euro)
Mi., 14. Februar, 18.30 Uhr

der Philosophische Salon lädt ein: „Kann 
Quantenphysik Geist und Materie erklären?“ 
– es referieren Michael deck und Peter Brich, 
eintritt: frei, Spende zur Förderung der Kul-
turarbeit erbeten
Fr., 16. Februar, 9 bis 13 Uhr

59. Vorlesewettbewerb des Börsenvereins 
des deutschen Buchhandels e.V. – 27. Krei-
sentscheid, Veranstalter: KulturHeimat e.V, 
eintritt: frei
Do., 8., 22. Februar, 14.30 Uhr

Zusammenkunft des Haldenslebener Schreib-
zirkels, Schreibinteressierte sind herzlich will-
kommen, eintritt: frei
Do., 8., 22. Februar, 16 Uhr

Zusammenkunft der Haldenslebener Künst-

lergilde, Kunstinteressierte sind herzlich will-
kommen, eintritt: frei
Do., 22. Februar, 19 Uhr

die rosenfreunde Haldensleben laden ein: 
„Die Entwicklung neuer Rosensorten und 
deren weltweite wirtschaftliche Nutzung” – 
Vortrag vom rosenzüchter thomas Löffler, 
Veranstalter:  KulturHeimat e.V. und gesell-
schaft deutscher rosenfreunde e.V., eintritt 
für Mitglieder frei, nichtmitglieder: 2 euro
Di., 6. März, 15 Uhr

Schach in der Bibliothek
der erfahrene Schachlehrer richard Ludwig 
gibt tipps zum Spiel und steht während der 
Partien für Fragen zur Verfügung. Wer zeit 
und Lust hat, mit anderen zusammen Schach 
zu spielen, ist herzlich willkommen. informa-
tionen und anmeldung in der Bibliothek
Di., 6. März, 18 Uhr

Treffpunkt Büchersofa
Für alle, die gerne mit anderen über Bücher 
sprechen möchten und an informationen über 
aktuelle neuerscheinungen interessiert sind. 
information und anmeldung in der Bibliothek
Sa., 10. März, 20 Uhr

Kabarett zum Frauentag: Sekt and the City 
„Frisch geföhnt und flach gelegt“, VVK: 15 
euro (erm.*: 13 euro)

Ohrelandhalle
Sa., 10. Februar, 16 Uhr

„immer wieder sonntags – unterwegs 2018“ 
präsentiert von Stefan Mross
Ort: Ohrelandhalle Haldensleben
Veranstalter: aS events
Sa., 3. März, 10 bis 14 Uhr

IFA-Team-Cup für grundschulmannschaften
30m Lauf (Hochstart), 4 runden, Standweit-
sprung, Medizinball stoßen, große Schulstaffel
Mit Siegerehrung  und Wanderpokal für die Sie-
gerschule. zuschauer sind herzlich willkommen
Veranstalter: Haldensleber  Sportclub e.V.

Süplinger Berg
mittwochs, 14 Uhr

Treffen der Senioren 
Ort: Pizzeria „Jasmin“
freitags, 13.30 Uhr 

Seniorenspielenachmittag 
Ort: „Kids & Co“

Hundisburg
Do., 8. Februar, 13 bis 16 Uhr

Ferienworkshop in der grobkeramikwerkstatt
 „Osterdekoration“
mittwochs, 17 bis 19 Uhr

Kreativabende in der grobkeramikwerkstatt
Ort: techn. denkmal ziegelei
So., 11. März, 17 Uhr

Film ab, Vorhang auf!
Berühmte Kompositionen aus deutschen 
Filmklassikern der 20er bis 40er Jahre treffen 
auf die Leichtigkeit und ausgelassenheit der 
Musicaltradition vom Broadway.
die exzellenten Musiker – Marina Kaljush-
ny (Klavier), Slawa Kaljushny (gesang) und 
Michael Kaljushny (Klarinette, Moderation) 
wandern auf den Spuren der Comedian Har-
monist, streifen den zauber vom Broadway 
und verbinden musikalisch europa & ameri-
ka, Moderne &tradition.
Ort: Schloss, Hauptsaal

Süplingen
Sa., 10. Februar, 20.11 Uhr

6. Prunksitzung
Ort: Süplingen, Saal „dorfkrug“
Veranstalter: Süplinger narrenbund 1970 e.V.

Uthmöden
Sa., 17. Februar, ab 14.30 Uhr

Faschingsumzug
treff: Kleegartenstraße 

Volkssolidarität
Begegnungsstätte im „eHFa“
) (0 39 04) 23 10
geöffnet montags bis donnerstags von
9 bis 16.30 Uhr, freitags eingeschränkte
Öffnungszeiten
Mo., 12. Februar, 14 Uhr

Rosenmontagsball, Kostüm erwünscht, aber 
nicht Pflicht!
Mi., 7. März, 14 Uhr

Feier zum Frauentag
Do., 8. März, 14 Uhr

Tanz zum Frauentag, Herren sind herzlich 
eingeladen

Offener Treff
alsteinstraße 26, ) (0 39 04) 72 02 90
Mi., 7. März, 14 Uhr

Feier zum Frauentag

Aquarell
Hagenstraße 60a, ) (0 39 04) 4 87 20
Fr., 16. März, 19 Uhr

„Klassik im Frühjahr“ – Konzert mit Olha zer-
naieva (Querflöte) und Olha Bila (Pianistin).
Karten im Vorverkauf, 18 euro/p.P.

Ev. Pfarrbereich Luther
Pfarramt: dieskaustraße 16, ) 03904/44104
So., 11. Februar, 11 Uhr

estomihi, gottesdienst - althaldensleben 
So., 18. Februar

invokavit, abendmahlsgottesdienst
9.30 Uhr  - Hundisburg  
11 Uhr  - althaldensleben
So., 25. Februar, 11 Uhr

reminiszere, gottesdienst - althaldensleben
Fr., 2. März

10 Uhr   gottesdienst 
St. Josefinum althaldensleben

19 Uhr  Feier des Weltgebetstages 
althaldensleben, kath. gemeinderaum

So., 4. März, 10 Uhr
Okuli, Feier des Weltgebetstages – Hundisburg 
Mo., 5. März, 19 Uhr

Montagsandacht – Hundisburg 
So., 11. März

Lätare, gottesdienst
9.30 Uhr - Hundisburg
11 Uhr - althaldensleben

„Das Einhorn“
galerie & der Laden sowie Café
Bülstringer Str. 10/12, ) (0 39 04) 71 07 40
Mi., 21. Februar 14.30 Uhr

Liese aus der Holzmarktstraße
geschichten rund um Haldenslebens histo-
rischer innenstadt
eintritt 6,90 euro inkl. Kaffeegedeck
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Veranstaltungen/Service
Hotel & Restaurant 
Behrens GbR
Bahnhofstraße 28–30, ) (0 39 04) 34 21 
oder 27 34
Mi., 14. Februar, 19 Uhr

Valentinsdinner „Menü der Herzen“
Do., 22. Februar, 19.30 Uhr

Whiskytasting „Bruichladdich – Torf in seiner 
eleganten Art“
Preis: 79 euro - Karten nur im Vorverkauf
Fr., 23. Februar, 19.30 Uhr

Whiskytasting Bruichladdich „Innovation trifft 
Tradition“ Old & rare
Preis: 69 euro - Karten nur im Vorverkauf

ADAM
gröperstr. 12 (im eHFa), ) (0 39 04) 3 87 95 70
Mi., 14. Februar, 18 Uhr

Adam sucht EHFA
Kochkurs zum Valentinstag

KVHS Börde
Warmsdorfer Str. 20, ) (0 39 04) 72 40-72 61
Beginn Kurstitel
12.02.  in die Welt der Klänge eintauchen 

und entspannen
12.02.  ruhepunkte - Stressbewältigung 

durch achtsamkeit und  
entspannung

12.02. englisch (a1/1) neU
13.02.  digitalfotos am PC aufbereiten 

und effektvoll präsentieren für 
aktive Senioren

13.02. englisch am Vormittag (a1) neU
13.02. Französisch (a1/1) neU
14.02. gitarren-Liedbegleitung für Senioren
14.02.  gitarren-Liedbegleitung für ein-

steiger
14.02.  gitarren-Liedbegleitung  

für Fortgeschrittene
16.02.  geschenkkarten, Faltblätter und 

aushänge selber gestalten mit Word
19.02.  Handzeichnung - zeichnen mit 

Stiften
19.02.  gesundheitsreihe: ernährungs- 

und gesundheitsberatung - neU
19.02. acrylmalerei
21.02. excel grundkurs
22.02. Japanisch (a1) neU
22.02.  Life Kinetik® – ein Bewegungs-  

und gehirntrainingsprogramm
23.02. Bildung elementar: Modul 1
24.02.  Shiatsu - die heilende Kraft der 

Berührung, tagesseminar
27.02. Schwedisch für die reise neU
27.02. Schwedisch (a1/1) neU
28.02. das aggressive Kind
02.03. Bildung elementar: Modul 2
02.03.  android für jedermann und -frau – 

nutzen Sie ihr Smartphone effektiv
06.03.  einkommensteuererklärung für 

arbeitnehmer
07.03.  Bildungstag: Windows 10 – das 

neue Betriebssystem
08.03.  dekorationen für Ostern und die 

Frühlingszeit
09.03. nähen Sie ihr eigenes Projekt!

Ausstellung
–   „Landschaft und Natur – Naturalismus in 

Öl“, Jürgen dürrmann – ausstellung in der 

Kleinen galerie, während der Öffnungszeiten 
der KulturFabrik bis 17. März: eintritt frei, 
Spende zur Förderung der Kulturarbeit erbeten

Bereitschaftsdienste
Notfallpraxis im AMEOS-Klinikum  
Haldensleben-allgemeinkrankenhaus 
Kiefholzstr. 27
Mi. und Fr.: 16 – 18 Uhr
Wochenende/Feiertag:
9 – 12 Uhr und 16 –18 Uhr

ZAHNäRZTLICHER NoTDIENST
an Wochenenden und Feiertagen findet in 
der zeit von 10–12 Uhr und 17–18 Uhr bei 
folgenden zahnärzten notdienst statt. eine 
telefonische rufbereitschaft außerhalb dieser 
Sprechzeiten ist gewährleistet.
10./ 11.02. 

zÄ Kerstin Behrendt, Kiefholzstr. 4, 
39340 Haldensleben,  ) (0 39 04) 47 54 04
17./ 18.02. 

dr. Henning Frank, P.-W.-Behrends-Str.2, 
39340 Haldensleben,  ) (0 39 04) 26 93
24./ 25.02.

dr. eva Herrmann, altenhäuser Str. 3a, 
39343 erxleben,  ) (03 90 52) 4 31
03./ 04.03. 

dr. gerd Barkow, gerikestr. 4, 
39340 Haldensleben, ) (0 39 04) 7 19 44
10./ 11.03. 

zÄ andrea Brix, dammühlenweg 13, 
39340 Haldenleben,  ) (0 39 04) 4 41 13
Alle aktuellen zahnärztlichen Bereitschaftsdienste 
im Bördekreis: www.zbd-boerdekreis.de

TIERäRZTE
08.02.

dVM Stürzel, Oebisfelde ) (039002) 8503
dVM Herr, Calvörde,  ) (01 71) 6 83 64 36
dVM Heilmann, 
Mahlwinkel,  ) (0 39 35) 92 60 00
09.02 bis 15.02.

dr. Mago, rätzlingen,  ) (03 90 57) 3 10 13
dr. graf, Berenbrock,  ) (01 72) 5 28 92 33
dr. Fürst, angern,  ) (03 93 63) 9 76 52
16.02. bis 22.02.

Fta. thurmann, 
Bregenstedt,  ) (01 71) 7 72 09 59
tÄ engelbrecht, rogätz,  ) (01 70) 4 34 71 39
FtÄ Behrens, Barleben,  ) (03 92 03) 64 41 58
23.02. bis 01.03.

dVM Herr, Calvörde,  ) (01 71) 6 83 64 36
toni Ferchland, 
Walbeck,  ) (03 90 61) 98 64 67
tÄ Künnemann, Colbitz, ) (01 71) 4 81 15 43
02.03. bis 08.03.

tÄ Kaatz, 
alleringersleben, ) (01 72) 3 90 33 68
dVM düsedau, 
Lindhorst, ) (03 92 07) 8 02 05
dr. Pohl, Haldensleben, ) (01 79) 9 06 51 42

Tierheim: ☎ 039058/3012

APoTHEKEN
08.02., 20.02., 04.03.

roland-apotheke, gerikestraße 4, 
Haldensleben,  ) (0 39 04) 7 15 20
09.02., 21.02., 05.03.

apotheke im elbepark, am elbepark 1, 
Ot Hermsdorf,  ) (03 92 06) 5 32 74

09.02., 21.02., 05.03.
apotheke angern, alte dorfstraße 8, 
angern,  ) (03 93 63) 2 32
10.02., 22.02., 06.03.

adlerapotheke, Friedensstr. 58, 
Wolmirstedt,  ) (039201) 2 14 36
11.02., 23.02., 07.03.

Beber-apotheke, amselweg 13, 
Haldensleben,  ) (0 39 04) 4 60 65
12.02., 24.02., 08.03.

Löwen City apotheke, Breiteweg 141, 
Barleben,  ) (03 92 03) 8 98 30
12.02., 24.02., 08.03.

Löwen-apotheke, g.-Scholl-Str. 22, 
Calvörde,  ) (03 90 51) 2 56
12.02., 25.02., 09.03.

apotheke-althaldensleben, neuhaldensleber 
Str. 46c, Haldensleben, ) (03904) 6 60 80
14.02., 26.02., 10.03.

Corvinus apotheke, Wilhelmstraße 10, 
Colbitz,  ) (03 92 07) 9 50 65
14.02., 26.02., 10.03.

Hirsch apotheke, Magdeburger Str. 57, 
eichenbarleben,  ) (03 92 06) 5 03 07
15.02., 27.02., 11.03.

Moritz apotheke, Schnarsleberstr. 11, 
niederndodeleben,  ) (03 92 04) 8 24 27
15.02., 16.02., 27.02., 11.03.

Ohre-apotheke im Ohrepark, 
Friedrich-Schmelzer-Str. 2, 
Haldensleben,  ) (0 39 04) 71 00 60
16.02., 16.02., 28.02.

Sonnen-apotheke, Waldring 64a, 
Haldensleben,  ) (0 39 04) 4 55 61
16.02., 28.02.

apotheke am Heiderand, Wolmirstedter Str. 
1, Samswegen,  ) (03 92 02) 87 76 50
17.02., 01.03.

rathaus apotheke, august-Bebel-Str. 32, 
Wolmirstedt,  ) (03 92 01) 46 00
18.02., 02.03.

Löwen-apotheke, ebendorfer Str. 19, Barle-
ben,  ) (03 92 03) 5 00 24
18.02., 02.03.

Schloß apotheke, zur Spetze 2, Flechtin-
gen,  ) (03 90 54) 29 70
19.02., 03.03.

Mauritius apotheke, Bahnhofstr. 7, groß 
ammensleben,  ) (03 92 02) 63 94

Weitere 
Bereitschaftsdienste
Stadtwerke Haldensleben GmbH,
	 ) (0 39 04) 47 73
Abwasserverband „Untere ohre“, 
	 ) (0 39 04) 6 68 06
Stadt Haldensleben 
(außerhalb der arbeitszeit),  ) (01 71) 7 
64 60 40
Rufbereitschaft der WOBAU und WBG 
„Roland“ Haldensleben
Heizung/Sanitär:  ) (07 00) 96 228 726
Elektro: ) (07 00) 96 228 353
Rohrverstopfungen außerhalb der 
Wohnung und Wassereinbruch im Keller: 
 ) (01 70) 5 39 45 06
Bei lebensbedrohlichen Notfällen, Havarien 
und Bränden: rettungsstelle des Kreises, 
notruf 112,  ) (0 39 04) 4 23 15
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Aktuelles
Ausschreibung für die Standplatzvergabe  zum Altstadtfest 2018 in Haldensleben*

Die Stadt Haldensleben führt in der Zeit vom 24.08.2018 bis 26.08.2018 das diesjährige Altstadtfest durch. Hierfür können sich inte-
ressierte anbieter bewerben. Der Antrag ist formlos an folgende Adresse zu richten:
  Stadt Haldensleben
  abt. Kultur
  Markt 20 - 22 
  39340 Haldensleben

Folgende Angaben sollten enthalten sein: 

 art des angebotes;• 
 größe des Standes (bei Verkaufswagen bei geöffneter Klappe)• 
 incl. angaben über die deichsel u.ä.;• 
 Stromanschluss ja/nein und Höhe in kW;• 
 Wasseranschluss ja/nein;• 
 Foto des Standes;• 
anzahl der benötigten Kunststoffmehrwegbecher (0,25 l, 0,30 l, 0,40 l und 0,50 l; nur für getränkestände)• 

Die Bewerbungen müssen bis spätestens 31. März 2018 im Rathaus vorliegen.
Die Bewerbung begründet keinen Rechtsanspruch auf Zulassung oder auf einen bestimmten Platz. Grundsätzlich kann jeder Bewerber 
nur mit einem (max. zwei) Geschäft (en) zugelassen werden.
Die Zulassungsmöglichkeiten sind beschränkt:

-   Bierwagen sind nur auf den im anhang gekennzeichneten Plätzen zugelassen. 
Bierwagen dürfen ausgeklappt das Maß von 7 x 5 Metern nicht überschreiten.

-   die anzahl der zugelassenen Cocktailstände ist auf drei beschränkt. 
Cocktailstände dürfen aufgeklappt nicht größer sein als 4 x 3,50 Meter.

-   die anzahl der zugelassenen Wein- bzw. Bowlestände ist auf zwei beschränkt. 
Wein- und Bowlestände dürfen aufgeklappt nicht größer sein als 4 x 3,50 Meter.

-   zugelassen werden nur Bewerber, deren elektrischen geräte und Leitungen und/oder Wasseranschlussschläuche den gesetz-
lichen Vorschriften entsprechen.

-   die ausgabe von glasflaschen und gläsern im altstadtfestgebiet ist verboten. dies gilt auch für Präsente. 
Über die Verwendung einheitlicher Kunststoffmehrwegbecher ist ein Vertrag abzuschließen (nur für Getränkestände).

Sofern mehr Bewerbungen eingehen sollten als mögliche Standplätze zu vergeben sind, kommen für das auswahlverfahren nachfolgend 
aufgeführte Kriterien zur anwendung:

-  Ortsansässige Bewerber, die in Haldensleben ihren Wohn- oder Firmensitz haben;
-  die Bewerber sind bekannt und haben sich bewährt (für 4/5 der Standflächen);
-   Bewerber, deren Stände attraktiv gestaltet sind und/oder deren angebot bzw. die damit verbundenen aktivitäten das altstadt-

fest bereichern (1/5 der Standflächen);
-   Sofern mehr Bewerber als Standplätze zu vergeben sind, entscheidet das Los. in diesem Fall wird nur ein angebot pro anbieter 

in das Losverfahren einbezogen. es empfiehlt sich daher anzugeben, welches angebot im zweifelsfall am Losverfahren teilneh-
men soll.

-   Für den Fall, dass ausgewählte Standbetreiber krankheitsbedingt oder aus anderen gründen ausfallen, werden nachrücker 
benannt.

ausgeschlossen sind:

-  textilstände;
-  Verlosungsgeschäfte auf gewerblicher Basis, die nicht von der Stadt Haldensleben ausgerichtet werden;
-  Blinker;
-  automaten;
-  andere vergleichbare Stände (Pkt.1, 3 und 4), die nicht zum Charakter des altstadtfestes passen;
-  Stände, soweit der Bewerber im Festgebiet mit mehr als einem Stand vertreten ist.

Über die Vergabe der Getränkestände entscheidet der Schul-, Sozial-, Kultur- und Sportausschuss in seiner Sitzung im April des Jah-
res. Über die Vergabe von Standplätzen an alle übrigen Bewerber trifft die Stadtverwaltung eine Entscheidung bis Juni 2018. 
Die Erhebung der Standgebühren ist in der jeweils gültigen Marktgebührenordnung der Stadt  Haldensleben geregelt.
Informationen zu den gültigen Standgebühren sind unter Marktgebührenordnung im Internetportal der Stadt Haldensleben zu finden 
(www.haldensleben.de/Start/Bürgerservice-Rathaus/Satzungsarchiv). Weitere Fragen werden Ihnen von den Mitarbeitern der Abteilung 
Kultur der Stadt Haldensleben (Tel.: 03904/479333) gern beantwortet.

*… die angaben gelten in männlicher und weiblicher Form.

Anlage
Übersicht über das gesamte Festgebiet und konkrete Standflächen für Bierwagen im Geltungsbereich der Richtlinie
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Grundstücksangebote

Stadt Haldensleben
die Bürgermeisterin

Amtliche Bekanntmachung

der Stadtrat der Stadt Haldensleben hat in seiner öffentlichen und nichtöffentlichen Sitzung am 01.02.2018 folgende Beschlüsse 
gefasst:

Bestellung eines Wahlleiters/ einer Wahlleiterin und eines stellvertretenden Wahlleiters/einer stellvertretenden Wahlleiterin für die • 
Landratswahl am 18.03.2018 (ev. Stichwahl am 08.04.2018)
erlass zur Satzung der Stadt Haldensleben über die Veränderungssperre für den geltungsbereich des in aufstellung befindlichen • 
text-Bebauungsplanes „einzelhandelssteuerung“ , Haldensleben
Beauftragung des rechtsanwaltes Christian rasch in der Verwaltungsrechtssache • 
az: 9 a 611/17 Md     die FraKtiOn ./. Stadtrat der Stadt Haldensleben
Beauftragung des rechtsanwaltes Christian rasch in der Verwaltungsrechtssache • 
az: 9 a 630/17 Md     dr. reiser u.a.  ./. Stadtrat der Stadt Haldensleben
entscheidung über einen Verfahrensschritt in einer Personalangelegenheit• 
Beauftragung eines rechtsanwaltes in einer Personalangelegenheit • 

Haldensleben, den 02. Februar 2018
   
i.V.
Wendler
Stellv. Bürgermeisterin 

die Stadt Haldensleben bietet mit sofortiger 
Wirkung eine Fläche in größe von 

ca. 690 m² zur gärtnerischen nutzung an.

Die zu pachtende Teilfläche des Flurstückes 
461/2 der Flur 3 in der gemarkung Hal-
densleben liegt an der Masche. die ver-
kehrliche erschließung erfolgt über die Ver-
kehrsfläche Masche, Haldensleben.

auf dem pachtgegenständlichen grund und 
Boden befindet sich ein Bungalow in Mas-
sivbauweise. der Bungalow weist einen re-
paraturstau auf.

ein anschluss an die öffentliche Stromver-
sorgung ist vorhanden. die Wasserversor-
gung erfolgt über einen Brunnen.

Die monatliche Pacht beträgt 35,00 €.

die Stadt Haldensleben bietet 

Kleinstgaragen 

im garagenkomplex an der Schillerstraße in 
Haldensleben zur Vermietung an. 

die garagen haben eine größe 
von ca. 5 m².

Die Miete beträgt je Garage 
beträgt 10,00 €/Monat.

die Stadt Haldensleben bietet im Wohn-
gebiet Bebergrund am dammühlenweg in 
Haldensleben 2 Baugrundstücke mit einer 
größe von 533 m² und 932 m² an.

es besteht die Möglichkeit zum erwerb 
eines Baugrundstückes durch 

Kauf oder • 
Bestellung eines erbbaurechtes.• 

Der Kaufpreis beträgt 53,00 €/m². 

Der jährliche Erbbauzins in Höhe von 5% 
des Grundstückswertes beträgt 2,65 €/m².

Interessenten bewerben sich bitte schriftlich bei der Stadt Haldensleben, abt. Liegenschaften, Markt 20–22, 39340 Haldensleben 
oder per Mail unter grundstuecke@Stadt-Haldensleben.de.
telefonische auskünfte erhalten Sie unter der nummer 03904 479-138.

Amtliches
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Amtliches
Stadt Haldensleben 
die Bürgermeisterin

Öffentliche Bekanntmachung
Möglichkeit der Einrichtung von Übermittlungssperren nach dem Bundesmeldegesetz

Jede einwohnerin und jeder einwohner hat nach den Vorschriften des Bundesmeldegesetzes (BMg) die Möglichkeit,  einzelnen,  
regelmäßig durchzuführenden datenübermittlungen der Meldebehörde zu widersprechen.. 

A)ˇ  Widerspruch gegen die Übermittlung von Daten an das Bundesamt für Wehrpflicht. Soweit Sie die deutsche 
Staatsangehörigkeit besitzen und das 18. Lebensjahr noch nicht vollendet haben, können Sie der datenübermittlung 
gemäß § 36 abs. 2 Satz 1 BMg in Verbindung mit         § 58 c  abs. 1 Satz 1 des Soldatengesetzes widersprechen. 

B)    Widerspruch gegen die Übermittlung von Daten an eine öffentlich-rechtliche ReligionsgeseIlschaft, der nicht die 
meldepflichtige Person angehört, sondern Familienangehörige der meldepflichtigen Person angehören. Sie können der 
datenübermittlung gemäß § 42 abs. 3 Satz 2 BMg in Verbindung mit § 42 abs. 2 BMg widersprechen. 

C)ˇ  Widerspruch gegen die Übermittlung von Daten an Parteien, Wählergruppen u.a. bei Wahlen und Abstimmungen. Sie 
können der datenübermittlung gemäß § 50 abs. 5 BMg  in Verbindung mit § 50 abs. 1 BMg widersprechen. 

D)ˇ  Widerspruch gegen die Übermittlung von Daten aus Anlass von Alters-oder Ehejubiläen an Mandatsträger, Presse 
oder Rundfunk. Sie können der datenübermittlung gemäß § 50 abs. 5 BMg in Verbindung mit § 50 abs. 2 BMg 
widersprechen. 

E)ˇ  Widerspruch gegen die Übermittlung von Daten an Adressbuchverlage. Sie können der datenübermittlung gemäß § 50 
abs. 5 BMg in Verbindung mit § 50 abs. 3 BMg widersprechen. 

Einwohnerinnen und Einwohner, die mit der Übermittlung ihrer Daten insgesamt oder einzeln nicht einverstanden sind, können 
dies der Stadt Haldensleben, Bürgerbüro, Markt 20-22, 39340 Haldensleben schriftlich oder mündlich zur niederschrift mitteilen. 
einwohnerinnen und einwohner, die eine derartige erklärung bereits früher bei dieser Meldebehörde abgegeben haben, brauchen 
diese nicht zu erneuern. der Widerspruch gilt bis zur aufhebung unbefristet.

Haldensleben, den 13.12.2017

Wendler
Stellv. Bürgermeisterin

Stadt Haldensleben
die Bürgermeisterin

Amtliche Bekanntmachung

der Hauptausschuss des Stadtrates der Stadt Haldensleben hat in seiner öffentlichen und nichtöffentlichen Sitzung am 
25.01.2018 folgende Beschlüsse gefasst:

Personalangelegenheit - einstellung Hortleiter/in „Otto Boye“• 
annahme einer Spende von der UHH für die Jugendfeuerwehr• 
Förderung der Sicherungsmaßnahme „Wohnhaus, gärhof 5“• 

Haldensleben, den 26. Jan. 2018

in Vertretung

W e n d l e r
Stellv. Bürgermeisterin
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Satzung

der Stadt Haldensleben über eine Veränderungssperre für den Geltungsbereich des in Aufstellung befindlichen 
Text-Bebauungsplanes „Einzelhandelssteuerung“,

Haldensleben

aufgrund der §§ 14 abs. 1 und 16 abs. 1 des Baugesetzbuches (BaugB) in der Fassung der Bekanntmachung vom 3. novem-
ber 2017 (BgBl. i S. 3634) sowie aufgrund des § 8 des Kommunalverfassungsgesetzes des Landes Sachsen-anhalt (KVg LSa) 
in der Fassung der Bekanntmachung vom 17. Juni 2014 (gVBl. LSa S. 288) hat der Stadtrat der Stadt Haldensleben in seiner 
öffentlichen Sitzung am 01.02.2018 beschlossen, folgende Satzung über eine Veränderungssperre für den geltungsbereich des in 
Aufstellung befindlichen Text-Bebauungsplanes „Einzelhandelssteuerung“, Haldensleben, zu erlassen:

§ 1
Zu sichernde Planung

der Stadtrat hat in der Sitzung am 07.12.2017 beschlossen, den text-Bebauungsplan „einzelhandelssteuerung“, Haldensleben, 
aufzustellen. der aufstellungsbeschluss wurde am 11.01.2018 im amtlichen Mitteilungsblatt, „Stadtanzeiger“, öffentlich bekannt-
gemacht. die Stadt Haldensleben beabsichtigt auf der grundlage des einzelhandelskonzeptes, die innenstadt in ihrer Funktion als 
zentraler Versorgungsbereich zu erhalten und ihre weitere entwicklungsfähigkeit dauerhaft zu ermöglichen und sicherzustellen. 
des Weiteren soll die erhaltung, Stärkung und weitere entwicklung der integrierten nahversorgungsstandorte (z.B. Süplinger Berg, 
althaldensleben) dauerhaft ermöglicht und sichergestellt werden. Hierfür sollen unter anwendung von § 9 abs. 2a BaugB für den 
unbeplanten innenbereich und unter anwendung von § 1 abs. 3 bis 10 BaunVO in Verbindung mit den Vorschriften über die 
Baugebiete der BaunVO für die zu ändernden Bebauungspläne die folgenden städtebaulichen Planungsziele verfolgt werden: 

- erhaltung, Stärkung und weitere entwicklung des zentralen Versorgungsbereiches innenstadtzentrum, 
-  erhaltung, Stärkung und weitere entwicklung der städtebaulich integrierten nahversorgungsstandorte (z.B. Süplinger Berg, 

althaldensleben), 
- Planungsrechtliche abgrenzung der zentralen Versorgungsbereiche, 
- Lenkung der einzelhandelsentwicklung auf städtebaulich integrierte, geeignete Standorte, 
-  ausschluss und/oder einschränkung der zulässigkeit von einzelhandelsbetrieben und/oder Sortimenten an städtebaulich 

ungeeigneten sowie nicht integrierten Standorten, 
- Sicherung der verbrauchernahen Versorgung der Bevölkerung und 
- Sicherung der weiteren innenentwicklung der gesamtstadt.

der geltungsbereich beinhaltet unbeplante innenbereiche (§ 34 BaugB-gebiete) und die geltungsbereiche rechtskräftiger Bebau-
ungspläne, in denen der einzelhandel entsprechend des einzelhandelskonzeptes nicht ausreichend gesteuert wird oder eine unzu-
lässige Festsetzung zum einzelhandel getroffen wurde, da die Bestandserhebung des einzelhandels nicht Bestandteil der Festset-
zung zum Bestandschutz wurde (siehe anlage 1). in allen gewerbe- und industriegebieten soll einzelhandel mit zentren- und nah-
versorgungsrelevanten Sortimenten generell ausgeschlossen werden. zur Sicherung der Planung wird für den geltungsbereich des 
in Aufstellung befindlichen Text-Bebauungsplanes „Einzelhandelssteuerung“, Haldensleben, eine Veränderungssperre erlassen. 

 
§ 2

Rechtswirkung der Veränderungssperre

1. im räumlichen geltungsbereich der Veränderungssperre dürfen:
a.)  Vorhaben im Sinne des § 29 BaugB nicht durchgeführt oder bauliche anlagen nicht beseitigt werden.
b.)   erhebliche oder wesentlich wertsteigernde Veränderungen von grundstücken und baulichen anlagen, deren 

Veränderungen nicht genehmigungs-, zustimmungs- oder anzeigepflichtig sind, nicht vorgenommen werden.

2.  Vorhaben, die vor dem inkrafttreten der Veränderungssperre baurechtlich genehmigt worden sind, Unterhaltungsarbeiten 
und die Fortführung einer bisher ausgeübten nutzung werden von der Veränderungssperre nicht berührt.

3.  in anwendung von § 14 abs.2 BaugB kann von § 2 abs. 1 der Veränderungssperre eine ausnahme zugelassen werden, 
wenn überwiegende öffentliche Belange nicht entgegenstehen. die entscheidung über ausnahmen trifft die Baugenehmi-
gungsbehörde im einvernehmen mit der gemeinde.
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§ 3

Inkrafttreten der Veränderungssperre

1.  die Satzung über die Veränderungssperre tritt am tag nach ihrer öffentlichen Bekanntmachung in Kraft. die Bekanntma-

chung ist in anwendung des § 10 BaugB vorzunehmen.

2.  auf die Vorschriften des § 18 abs. 2 Satz 2 und 3 BaugB wird hingewiesen. danach können entschädigungsberechtigte 

entschädigung verlangen, wenn die Veränderungssperre länger als 4 Jahre über den zeitpunkt ihres Beginns hinaus andau-

ert und dadurch Vermögensnachteile entstanden sind. die Fälligkeit des anspruchs kann dadurch herbeigeführt werden, 

dass der entschädigungsberechtigte die Leistungen der entschädigung schriftlich bei der Stadt Haldensleben beantragt. ein 

entschädigungsanspruch erlischt, wenn nicht innerhalb von 3 Jahren nach ablauf des Kalenderjahres, in dem die Vermö-

gensnachteile eingetreten sind, die Fälligkeit herbeigeführt wird (§ 44 abs. 4 BaugB).

3.  die Verletzung der im § 214 abs. 1 Satz 1 und 2 BaugB bezeichneten Verfahrens- und Formvorschriften ist unbeachtlich, 

wenn sie nicht innerhalb von einem Jahr seit Bekanntmachung dieser Satzung schriftlich gegenüber der Stadt Haldensleben 

geltend gemacht worden ist. dabei ist der Sachverhalt, der die Verletzungen oder die Mängel begründen soll, darzulegen  

(§ 215 abs. 1 BaugB).

§ 4

Geltungsdauer

Für die geltungsdauer der Veränderungssperre ist § 17 BaugB maßgebend.

Haldensleben, den 1. Febr. 2018

Wendler

Stellvertretende Bürgermeisterin

Bekanntmachungsanordnung

Die Satzung der Stadt Haldensleben über eine Veränderungssperre für den Geltungsbereich des in Aufstellung befindlichen Text-

Bebauungsplanes „einzelhandelssteuerung“, Haldensleben, wird hiermit öffentlich bekannt gemacht.

es wird darauf hingewiesen, dass eine Verletzung von Verfahrens- oder Formvorschriften des Kommunalverfassungsgesetzes des 

Landes Sachsen-anhalt (KVg LSa) gemäß § 8 abs. 3 KVg LSa gegen diese Satzung nach ablauf eines Jahres seit dieser Be-

kanntmachung nicht mehr geltend gemacht werden kann, es sei denn, 

a) eine vorgeschriebene genehmigung fehlt,

b) die Satzung ist nicht ordnungsgemäß öffentlich bekannt gemacht worden,

c) die Bürgermeisterin hat den ratsbeschluss vorher beanstandet

oder

d)  der Form- und Verfahrensmangel ist gegenüber der Stadt vorher gerügt und dabei die verletzte rechtsvorschrift und die 

tatsache bezeichnet worden, die den Mangel ergibt.

Haldensleben, den 1. Febr. 2018

Wendler

Stellvertretende Bürgermeisterin
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Begründung

die Stadt Haldensleben beabsichtigt auf der grundlage des einzelhandelskonzeptes, die innenstadt in ihrer Funktion als zen-

traler Versorgungsbereich zu erhalten und ihre weitere entwicklungsfähigkeit dauerhaft zu ermöglichen und sicherzustellen. des 

Weiteren soll die erhaltung, Stärkung und weitere entwicklung der integrierten nahversorgungsstandorte (z.B. Süplinger Berg, 

althaldensleben) dauerhaft ermöglicht und sichergestellt werden. Hierfür sollen unter anwendung von § 9 abs. 2a BaugB für den 

unbeplanten innenbereich und unter anwendung von § 1 abs. 3 bis 10 BaunVO in Verbindung mit den Vorschriften über die 

Baugebiete der BaunVO für die zu ändernden Bebauungspläne die folgenden städtebaulichen Planungsziele verfolgt werden: 

- erhaltung, Stärkung und weitere entwicklung des zentralen Versorgungsbereiches innenstadtzentrum, 

-  erhaltung, Stärkung und weitere entwicklung der städtebaulich integrierten nahversorgungsstandorte (z.B. Süplinger Berg, 

althaldensleben), 

- Planungsrechtliche abgrenzung der zentralen Versorgungsbereiche, 

- Lenkung der einzelhandelsentwicklung auf städtebaulich integrierte, geeignete Standorte, 

-  ausschluss und/oder einschränkung der zulässigkeit von einzelhandelsbetrieben und/oder Sortimenten an städtebaulich 

ungeeigneten sowie nicht integrierten Standorten, 

- Sicherung der verbrauchernahen Versorgung der Bevölkerung und 

- Sicherung der weiteren innenentwicklung der gesamtstadt.

der geltungsbereich beinhaltet unbeplante innenbereiche (§ 34 BaugB-gebiete) und die geltungsbereiche rechtskräftiger Be-

bauungspläne, in denen der einzelhandel entsprechend des einzelhandelskonzeptes nicht ausreichend gesteuert wird oder eine 

unzulässige Festsetzung zum einzelhandel getroffen wurde, da die Bestandserhebung des einzelhandels nicht Bestandteil der 

Festsetzung zum Bestandschutz wurde (siehe Lageplan).

in allen gewerbe- und industriegebieten soll einzelhandel mit zentren- und nahversorgungsrelevanten Sortimenten generell ausge-

schlossen werden. Um die vorhandenen einzelhändler nicht unverhältnismäßig einzuschränken und den eingriff in das eigentum 

verträglicher zu gestalten, wird geprüft, ob und in welcher art und in welchem Umfang gemäß § 1 absatz 10 BaunVO ein be-

grenzter Spielraum für bestandssichernde erweiterungen zentren- und nahversorgungsrelevanter einzelhandelsnutzungen geschaf-

fen und individuelle sogenannte „Fremdkörperfestsetzungen“ formuliert werden. entsprechende Festsetzungen werden im weiteren 

Verfahren erarbeitet und in den Bebauungsplanentwurf aufgenommen. diese Festsetzungen erfordern als unabdingbare grundlage 

eine Bestandsaufnahme der sortimentsbezogenen Verkaufsflächen vor Ort sowie eine Erhebung der baurechtlichen Situation (vor-

handene Baugenehmigungen), um für eine abwägung, welchen bestehenden einzelhandelsbetrieben, welche rechte eingeräumt 

werden, über die nötigen informationen zu verfügen. 

Während der Verfahrenszeit des Bebauungsplanes besteht die gefahr, dass durch ungesteuerte entwicklungen im Bestand bzw. 

neuansiedlungen von Betrieben mit zentren- bzw. nahversorgungsrelevanten Sortimenten, die nach bestehender rechtslage zuläs-

sig wären, die ziele des text-Bebauungsplanes „einzelhandelssteuerung“ konterkariert werden. 

Vor diesem Hintergrund ist zur Sicherung der Planung während des aufstellungsverfahrens eine Veränderungs-sperre für den gel-

tungsbereich des text-Bebauungsplanes „einzelhandelssteuerung“ erforderlich. 
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Stadt Haldensleben
die Stadtwahlleiterin

Bekanntmachung zur Wahl des Landrates im Landkreis Börde am 18.03.2018 
(eventuelle Stichwahl am 08.04.2018)

aufgrund des § 3 abs. 1 der Kommunalwahlordnung für das Land Sachsen-anhalt (KWO LSa) vom 24. Februar 1994 (gVBl. 
LSa 1994, S. 338), zuletzt geändert durch Verordnung vom 27. november 2015 (gVBl. LSa 2015, S. 573) mache ich hiermit 
die namen und anschriften der Stadtwahlleiterin und der stellvertretenden Stadtwahlleiterin für die Wahl des Landrates des Land-
kreises Börde 2018 bekannt:

Stadtwahlleiterin:
Frau Sabine Wendler, stellvertretende Bürgermeisterin
dienstanschrift: Markt 20 – 22, 39340 Haldensleben

Stellvertretende Stadtwahlleiterin:
Frau Carola aust, amtsleiterin rechts- und Ordnungsamt

Haldensleben, den 02.02.2018

Wendler
Stadtwahlleiterin   dS.

Öffentliche Bekanntmachung

Aufforderung 
an die Parteien und Wählergruppen

zur Benennung von Wahlvorstandsmitgliedern

die in der Stadt Haldensleben vertretenen Parteien und Wählergruppen werden hiermit gemäß § 6 abs. 2 der Kommunalwahl-
ordnung für das Land Sachsen-anhalt aufgefordert, bis zum 23.02.2018 wahlberechtigte Personen des oben genannten Wahlge-
bietes als Mitglieder des Wahlvorstandes für die Wahl des Landrates des Landkreises Börde am 18. März 2018 vorzuschlagen.

der Wahlvorstand besteht aus der Wahlvorsteherin/dem Wahlvorsteher als Vorsitzende/m und 8 Beisitzerinnen/Beisitzern (§ 12 
abs. 1 des Kommunalwahlgesetzes für das Land Sachsen-anhalt - KWg LSa -).

Wahlbewerberinnen/Wahlbewerber und Vertrauenspersonen für Wahlvorschläge können nach § 13 abs. 2 KWg LSa ein Wahleh-
renamt nicht innehaben.

Die Beisitzerinnen und Beisitzer der Wahlvorstände sind ehrenamtlich tätig. Die Ablehnung der Übernahme eines Wahlehren-
amtes oder das ausscheiden aus einem Wahlehrenamt richten sich nach § 31 des Kommunalverfassungsgesetzes und § 13 abs. 
3 KWg LSa. 

ein wichtiger grund im Sinne dieser Vorschriften liegt in der regel nur vor für:

1.  die Mitglieder des Bundestages und der Bundesregierung sowie des Landtages und der Landesregierung,

2.    die im öffentlichen dienst Beschäftigten, die amtlich mit der Vorbereitung und durchführung der Wahl oder mit der aufrecht-
erhaltung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung betraut sind,

3.  Wahlberechtigte, die am Wahltag das 67. Lebensjahr vollendet haben,

4.   Wahlberechtigte, die glaubhaft machen, dass ihnen die Fürsorge für ihre Familie die ausübung des amtes in besonderer Wei-
se erschwert,

5.   Wahlberechtigte, die glaubhaft machen, dass sie aus dringendem beruflichen Grunde oder durch Krankheit oder Gebrechen 
verhindert sind, das amt ordnungsgemäß auszuüben,
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6.  Wahlberechtigte, die sich am Wahltag aus zwingenden gründen außerhalb ihres Wohnortes aufhalten,

7.  Wahlberechtigte, die aus politischen oder religiösen gründen die Beteiligung an Wahlen ablehnen.

ein/e Beschäftigte/r der gemeinde kann auch zum Mitglied des Wahlvorstandes berufen werden, wenn sie/er nicht im Wahlgebiet 

wohnt. gleiches gilt für die/den Beschäftigte/n eines Landkreises bei der Kreiswahl.

zu Beisitzerinnen/Beisitzern der Wahlvorstände können auch unbefristet Beschäftigte der im Wahlgebiet ansässigen Behörden 

und einrichtungen des Landes oder einer der aufsicht des Landes unterstehenden juristischen Person des öffentlichen rechts 

bestimmt werden, wenn sich nicht genügend Wahlberechtigte finden lassen. Die Bestellung erfolgt im Einvernehmen mit der 

jeweiligen Behördenleitung. 

Haldensleben, den 02.02.2018

Wendler, Stadtwahlleiterin

Bekanntmachung
über die Möglichkeit der Einsichtnahme in das Wählerverzeichnis

und die Erteilung von Wahlscheinen
 

für die Wahl des Landrates des Landkreises Börde

in der Stadt Haldensleben

am 18. März 2018

1.  das Wählerverzeichnis zu der oben genannten Wahl für die Wahlbezirke der Stadt Haldensleben kann in der zeit vom 

22.02.2018 bis 03.03.2018 während der dienststunden 

 von dienstag bis Freitag   von 9.00 bis 12.00 Uhr

 und  dienstag und donnerstag   von 13.00 bis 18.00 Uhr

 und  am Sonnabend, dem 03.03.2018  von 10.00 bis 12.00 Uhr

 in/im Bürgerbüro der Stadt Haldensleben, Markt 20-22, 39340 Haldensleben

 eingesehen werden. das Bürgerbüro ist barrierefrei.

 die Möglichkeit der einsichtnahme endet am 03.03.2018, 12.00 Uhr.

  Bei Führung im automatisierten Verfahren ist die einsichtnahme des Wählerverzeichnisses auch durch ein datensichtge-

rät möglich. das datensichtgerät darf nur von einem Bediensteten der gemeinde bedient werden.

  Jeder Wahlberechtigte hat das recht, einsicht in das Wählerverzeichnis zu nehmen. das recht zur einsichtnahme be-

steht nicht hinsichtlich der daten von Wahlberechtigten, über die eine auskunftssperre nach § 51 des Bundesmeldege-

setzes besteht. innerhalb der Frist zur einsichtnahme, ist das anfertigen von auszügen aus dem Wählerverzeichnis durch 

Wahlberechtigte zulässig, soweit dies im zusammenhang mit der Prüfung des Wahlrechts einzelner bestimmter Personen 

steht. die auszüge dürfen nur für diesen zweck verwendet und unbeteiligten dritten nicht zugänglich gemacht werden.

  auf Verlangen des Wahlberechtigten ist in dem Wählerverzeichnis während der Möglichkeit der einsichtnahme das ge-

burtsdatum unkenntlich zu machen.

2.  Wer das Wählerverzeichnis für unrichtig oder unvollständig hält kann innerhalb der möglichen Frist zur einsichtnahme, 

spätestens bis 03.03.2018, 12.00 Uhr bei der Stadt Haldensleben, Bürgerbüro, Markt 20-22, 39340 Haldensleben 

einen Antrag auf Berichtigung des Wählerverzeichnisses stellen.

  der antrag ist schriftlich oder mündlich als erklärung zur niederschrift zu stellen. Sofern die behaupteten tatsachen nicht 

offenkundig sind, hat die antragstellerin/der antragsteller die erforderlichen Beweismittel beizubringen.
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3.  Wahlberechtigte, die in das Wählerverzeichnis eingetragen sind, erhalten spätestens bis zum 21.02.2018 eine Wahlbe-
nachrichtigung.

  Wer keine Wahlbenachrichtigung erhalten hat, aber glaubt, wahlberechtigt zu sein, muss das Wählerverzeichnis einsehen 
und gegebenenfalls einen antrag auf Berichtigung stellen, wenn sie/er nicht gefahr laufen will, dass sie/er ihr/sein Wahl-
recht nicht ausüben kann. 

 Wählen kann nur, wer in das Wählerverzeichnis eingetragen ist oder einen Wahlschein hat. 

4. einen Wahlschein erhält auf Antrag

4.1 eine in das Wählerverzeichnis eingetragene wahlberechtigte Person,

4.2 eine nicht in das Wählerverzeichnis eingetragene wahlberechtigte Person,

 a)   wenn sie nachweist, dass sie ohne ihr Verschulden die antragsfrist für die Berichtigung des Wählerverzeichnisses ver-
säumt hat,

 b)  wenn ihr recht auf teilnahme an der Wahl erst nach ablauf der antragsfrist entstanden ist.

  Wahlscheine können bis zum 16.03.2018, 18.00 Uhr, schriftlich oder mündlich bei der Stadt Haldensleben, Bürgerbü-
ro, Markt 20 – 22, 39340 Haldensleben beantragt werden. 

  Soweit die gemeinde diese Möglichkeit eröffnet, kann der antrag auch elektronisch übermittelt werden, wenn er doku-
mentierbar ist. der Schriftform wird auch durch e-Mail, telegramm, Fernschreiben oder Fernkopie genüge getan. Fern-
mündliche anträge sind nicht zulässig.

 eine behinderte wahlberechtigte Person kann sich bei der antragstellung der Hilfe einer anderen Person bedienen.

  nicht in das Wählerverzeichnis eingetragene wahlberechtigte Personen können aus den unter 4.2 angegebenen gründen 
den antrag noch bis zum Wahltag, 15.00 Uhr stellen. 

  gleiches gilt, wenn die wahlberechtigte Person schriftlich erklärt, wegen einer plötzlichen erkrankung das Wahllokal nicht 
oder nur unter nicht zumutbaren Schwierigkeiten aufsuchen zu können.

 die beantragende Person muss den grund für die erteilung eines Wahlscheins glaubhaft machen. 

  Wer den antrag für eine andere Person stellt, muss durch Vorlage einer schriftlichen Vollmacht nachweisen, dass sie/er 
dazu berechtigt ist.

  Versichert die wahlberechtigte Person glaubhaft, dass ihr der beantragte Wahlschein nicht zugegangen ist, kann ihr bis 
zum tag vor der Wahl, 12.00 Uhr, einen neuen Wahlschein erteilt werden.

 Verlorene und nicht rechtzeitig zugegangene Wahlscheine werden nicht ersetzt. 

5.  Wer einen Wahlschein hat, kann an der Wahl durch Stimmabgabe in einem beliebigen Wahlbezirk des Wahlgebietes oder 
durch Briefwahl teilnehmen.

  ergibt sich aus dem Wahlscheinantrag nicht, dass die wahlberechtigte Person vor einem Wahlvorstand wählen will, so 
erhält sie mit dem Wahlschein zugleich

 -  einen amtlichen Stimmzettel,
 -  einen amtlichen Wahlumschlag, 
 -  einen amtlichen, mit der anschrift, an die der Wahlbrief zurückzusenden ist, versehenen Wahlbriefumschlag.

  die abholung von Wahlschein und Briefwahlunterlagen für einen anderen ist nur möglich, wenn die bevollmächtigte Per-
son vom Wahlberechtigten bereits auf dem Wahlscheinantrag benannt wurde oder die Berichtigung zur empfangnahme 
der Unterlagen durch Vorlage einer schriftlichen Vollmacht nachgewiesen wird. 

  Holt die wahlberechtigte Person persönlich den Wahlschein und die Briefwahlunterlagen ab, so kann sie die Briefwahl an 
Ort und Stelle ausüben.

  Wer durch Briefwahl wählt, muss den Wahlbriefumschlag mit Briefwahlunterlagen so rechtzeitig an die auf dem Wahl-
briefumschlag angegebene Stelle übersenden, dass der Wahlbrief spätestens am Wahltage bis 18.00 Uhr eingeht.

 der Wahlbrief kann auch dort abgegeben werden.
 
Weitere Hinweise darüber, wie durch Briefwahl gewählt wird, sind dem Wahlschein zu entnehmen.

Haldensleben, den 02.02.2018

Wendler, Stadtwahlleiterin
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Wahlbekanntmachung

1. am  18. März 2018
 findet die Wahl des Landrates des Landkreises Börde
 in der Stadt  Haldensleben
 statt.

 Die Wahl dauert von 8.00 bis 18.00 Uhr. 

 Eine etwa notwendig werdende Stichwahl findet am 08. April 2018 statt.

2. die Stadt Haldensleben ist in 14 Wahlbezirke eingeteilt: 

  in den Wahlbenachrichtigungen, die den Wahlberechtigten bis zum 21.02.2018 zugestellt worden sind, sind der Wahlbezirk und 
das Wahllokal angegeben, in dem die wahlberechtigte Person wählen kann.

3. Jede wählende Person hat eine Stimme. 

4. die Stimmzettel werden amtlich hergestellt und im Wahllokal bereitgehalten. 
 Sie enthalten die zugelassenen Bewerbungen und jeweils ein Feld für jede Bewerberin/jeden Bewerber zur Kennzeichnung.

5.  die wählende Person gibt ihre Stimme in der Weise ab, dass sie auf dem Stimmzettel durch ankreuzen oder in sonstiger Weise 
die Bewerberin/den Bewerber zweifelsfrei kennzeichnet, der oder dem sie ihre Stimme geben will.

 Jedoch nicht mehr als eine Stimme auf einem Stimmzettel, sonst ist der Stimmzettel ungültig!

6. die wählende Person hat sich auf Verlangen des Wahlvorstandes über ihre Person auszuweisen.

7. Wer keinen Wahlschein besitzt, kann ihre/seine Stimme nur in dem für sie /ihn zuständigen Wahllokal abgeben.

8. Wer einen Wahlschein hat, kann an der Wahl

 a)  durch Stimmabgabe in einem beliebigen Wahlbezirk des Wahlgebietes oder 
 b)  durch Briefwahl

 teilnehmen.

9.  Wer durch Briefwahl wählen will, muss sich von der zuständigen gemeindebehörde einen amtlichen Stimmzettel, einen amtlichen 
Wahlumschlag sowie einen amtlichen Wahlbriefumschlag beschaffen.

10. die Briefwahl wird in folgender Weise ausgeübt:

 a)  die wählende Person kennzeichnet persönlich und unbeobachtet ihren Stimmzettel.
 b)  Sie legt den Stimmzettel unbeobachtet in den amtlichen Wahlumschlag und verschließt diesen.
 c)   Sie unterschreibt unter angabe des Ortes und des tages die auf dem Wahlschein vorgedruckte Versicherung an eides statt zur Briefwahl.
 d)   Sie legt den verschlossenen amtlichen Wahlumschlag und den unterschriebenen Wahlschein in den amtlichen Wahlbriefumschlag.
 e)  Sie verschließt den Wahlbriefumschlag.
 f)   Sie übersendet den Wahlbrief an die auf dem Wahlbriefumschlag angegebene Stelle so rechtzeitig, dass der Wahlbrief späte-

stens am Wahltag bis zum ende der Wahlzeit eingeht. der Wahlbrief kann auch dort abgegeben werden.

  Holt die wahlberechtigte Person persönlich den Wahlschein und die Briefwahlunterlagen bei der Wahlbehörde ab, so hat sie gele-
genheit, die Briefwahl an Ort und Stelle auszuüben.

 nähere Hinweise darüber, wie durch Briefwahl gewählt wird, sind dem Wahlschein zu entnehmen.

  Wer nicht lesen kann oder wegen einer körperlichen Behinderung nicht in der Lage ist, die Briefwahl persönlich zu vollziehen, 
kann sich der Hilfe einer anderen Person bedienen. die Hilfsperson hat durch Unterschreiben der Versicherung an eides statt zur 
Briefwahl zu bestätigen, dass sie den Stimmzettel nach dem Willen der wahlberechtigten Person gekennzeichnet hat. die Hilfsper-
son muss das 16. Lebensjahr vollendet haben.

11. die Wahl ist öffentlich. Jedermann hat zum Wahllokal zutritt, soweit das ohne Störung des Wahlgeschäfts möglich ist 

12.  Wer unbefugt wählt oder sonst ein unrichtiges ergebnis einer Wahl herbeiführt oder das ergebnis verfälscht oder eine 
solche tat versucht, wird mit Freiheitsstrafe bis zu fünf Jahren oder mit geldstrafe bestraft (§ 107 a abs. 1 und 3 des 
Strafgesetzbuches).

Haldensleben, den 02.02.2018

Wendler, gemeindewahlleiterin
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Winter-Comedy auf Schloss Hundisburg  
Kabarett Buschtrommel - Dumpf ist Trump(f) 

Sonntag, 18.02.2018  
17 Uhr im Akademiesaal  

Das Leben ist schön: Donald Trump kaspert sich durchs Amt, 
Erdogan bekommt den Friedensnobelpreis. Willkommen im 
Buschtrommel-Universum! Andreas Breeings Mimik gleicht 
einem Mr. Bean, während Tanz und Gesang von Britta von 
Anklang an Corti und Callas erinnern. Musikalisch, humoristisch 
und schauspielerisch auf höchstem Niveau verdient dieser 
Kabarett-Nachmittag das Prädikat: Sehr empfehlenswert! Für 
das leibliche Wohl ist gesorgt. Karten für das Konzert sind im 
Schlossladen Hundisburg, im Bahnhofscenter der Wobau, in der 
KulturFabrik Haldensleben und im Büro der Schloss- und 
Gartenverwaltung erhältlich.  VVK: 15,00 €, AK 17,50 € 
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